
Vierteljährlicher Abonnements-Preis
für Halle und unſere unmittelbaren
Abnehmer 22 Sgr. Durch die reſp.

Poſt Anſtalten überall nur:
26 Sgr.

V

Se

Halliſche
für Stadt

Jn der Expedition des Couriers.

Jnuſerate für den Courier werden anD C genommen: Jn Leipzig in der BuchC r 0 r 1 C r handlung von H. Kirchner, Univer
O ſitätsſtraße Paulinum. Jn Mag

deburg in der Creutzſchen
handlung, Breiteweg Nr. 156.

Zeitung
und Land.

Redakteur Dr. Schadeberg.

131.
ne

Verzeichnißder
in der Sitzung der Stadtverordneten

am 10. Juni d. J. zu verhandelnden Gegenſtände.

Halle, Sonntag den 9. Juni
Hierzu eine Beilage.

Art, welche ohne jene Erlaubniß den Betrieb des Gewerbes begonnen
haben zur Anwendung zu bringen, jedoch mit der Maßgabe, daß den
ſelben zur nachträglichen Einholung der Erlaubniß eine Friſt bis zum
1. Juli d. J. verſtattet iſt.

J. 3. Die Verbreitung von Druckſchriften jeder Art, welche außer
1) Antrag wegen Ueberlaſſung der über den Pulverdamm flie- halb des preußiſchen Staates erſcheinen, kann von dem Miniſter des

ßenden Waſſerkraft.
2) Wochenblatts- Rechnung pro 1849.
3) Vergleich wegen Anlegung eines Wegs nach der Rathswieſe.
4) Ausſchmückung und Sicherſtellung der Graäber betr.
5) Rechnung der Petri-Kapellen-Kaſſe pro 1849.
6) Bildung eines Fonds zur Anſchaffung neuer Laternen.
7) Verpachtung des der Stadt gehörigen Theils vom ſ. g.

Apothekergarten.

e

Deutſchland.
Berlin, d. 8. Juni. Der heutige „Preuß. Staats-An-

zeiger“ enthält folgende Verordnung zur Ergänzung der Ver-
ordnung über die Preſſe vom 30. Juni 1849:

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, König von
Preußen 2c. 2c.

haben in Erwägung, daß die unheilvollen Zuſtände, welche die Ord-
nung und Ruhe im Lande mit wachſenden Gefahren bedrohen, zum
großen Theile dem Mißbrauch der Preſſe, ſo wie der Unzulänglichkeit
der gegenwärtigen Preßgeſetzgebung, zuzuſchreiben ſind, daß daher die
Aufrechthaltung der öffentlichen Sicherheit ein ſofortiges Einſchreiten
der Geſetzgebung dringend erfordert, Uns für verpflichtet erachtet, ſo
wohl die Zweifel, welche über die Anwendung einzelner die Preſſe be
rührenden geſetzlichen Vorſchriften erhoben ſind, zu beſeitigen, als
auch der Verordnung über die Preſſe vom 30. Juni 1849 die unerläß-
lichſten Ergänzungen hinzuzufügen. Demgemäß verordnen Wir nach
dem Antrage Unſeres Staats-Miniſteriums, auf Grund des Artikels 63
der Verfaſſungs Urkunde, was folgt:

H. 1. Die Poſt Verwaltung kann nach Umſtänden die Annahme
und Ausführung von Beſtellungen auf Zeitungen und Zeitſchriften ab
lehnen: es wird dieſe Befugniß durch die Beſtimmung des S. 1 des Re
gulativs vom 15. Dezember 1821 Geſetz Sammlung S. 215) nicht
ausgeſchloſſen.

g. 2. Die Beſtimmungen der Gewerbe Ordnun
1845 wegen Ertheilung und Zurücknahme der zum

vom 17. Januar
ewerbebetriebe der

Buch und Kunſthändler, Antiquare, Jnhaber von LeihBibliotheken
oder LeſeKabinetten, Verkäufer von Flugſchriften und Bildern Li
thographen, Buch und Steindrucker erforderlichen beſonderen Erlaub
niß der Regierung ſind als aufgehoben nicht zu betrachten. Demgemäß
ſind dieſe Beſtimmungen auch auf diejenigen Gewerbtreibenden gedachter

Jnnern verboten werden. Wer einem ſolchen, ihm beſonders bekannt
gemachten oder durch das Amtsblatt veröffentlichten Verbote entgegeneine Druckſchrift verkauft, vertheilt, an Orten, welche dem Publikum

zuganglich ſind, ausſtellt oder ſonſt verbreitet, wird mit Geldbuße von
10 bis 100 Rthlr. oder mit Gefängnißſtrafe von 14 Tagen bis zu einem
Jahre beſtraft. Die Staatsanwaltſchaft und deren Organe ſind ver
pflichtet, in dieſen Fällen die betreffenden Blätter vorläufig mit Be
ſchlag zu belegen. Die Anwendung der durch die Verbreitung von
Schriften ſtrafbaren Jnhalts etwa verwirkten höheren Strafen werden
durch die Beſtimmungen dieſes Paragraphen nicht ausgeſchloſſen.

4. Wer eine Zeitung oder Zeitſchrift in monatlichen oder kürzeren,
wenn auch unregelmäßigen Friſten herausgeben will, iſt verpflichtet, vor
der Herausgabe eine Caution zu beſtellen.

H. 5. Die Caution beträgt, wenn das Blatt mehr als dreimal in
der Woche erſcheinen ſoll, a) in Städten, welche nach dem Geſetze vom
30. Mai 1820, wegen Entrichtung der Gewerbeſteuer (Geſetz- Sammlung
Seite 147) zur erſten Abtheilung gehören, ſo wie für alle Städte und
Ortſchaften innerhalb eines zweimeiligen Umkreiſes der erſteren, 5000 Rthlr.,
b) in Städten der zweiten Abtheilung 3000 Rthlr., in Städten der
dritten Abtheilung 2000 Rthlr. d) an allen anderen Orten 1000 Rthlr.

H. 6. Für Zeitungen oder Zeitſchriften welche dreimal oder weniger
als dreimal in der Woche erſcheinen ſollen wird die Caution auf die
Hälfte der in H. 5 feſtgeſetzten Summen beſtimmt.

H. 7. Periodiſche Blätter, welche lediglich a) für amtliche Bekannt-
machungen unter Ausſchließung aller politiſchen und ſozialen Fragen
für rein wiſſenſchaftliche oder techniſche Gegenſtände Familien-Nachrichten,
Anzeigen über öffentliche Vergnügungen, über Verkäufe, über geſtohlene,
verlorene oder e Sachen und ähnliche Nachrichten für den gewerb-
lichen Verkehr beſtimmt ſind bleiben von der Cautions Beſtellung befreit.
Jſt indeſſen wegen des Jnhalts einer dieſer periodiſchen Blätter nach den
Beſtimmungen der Verordnung über die Preſſe vom 30. Juni 1849 auf
Strafe zu erkennen, ſo iſt das Urtheil gleichzeitig gegen den Herausgeber
auf Beſtellung einer Caution zu richten. Die Beſtellung der Caution,
deren Höhe ſich nach den Beſtimmungen des H. 5 richtet, muß innerhalb
dreier Tage nach eingetretener Rechtskraft des Erkenntniſſes erfolgen, ohne
daß es dazu einer beſonderen Aufforderung bedarf.

8. Die Caution muß bei der General-Staats- Kaſſe oder einer Re
gierungs-Hauptkaſſe in baarem Gelde eingezahlt werden und wird mit vier
vom Hundert verzinft. Die Zurückzahlung der Caution darf nicht früher
erfolgen, als nach Ablauf von 6 Monaten von dem Tage an gerechnet,
an welchem das letzte Blatt der betreffenden Zeitung oder Zeitſchrift erſchie
nen iſt, und nicht anders, als gegen eine Beſcheinigung der Staats An
waltſchaft, daß eine Verfolgung wegen des Juhalts der Zeitung oder Zeit
ſchrift nicht im Gange iſt.
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G. Der Verpflichtung zur Cautionsbeſtellung unterliegen auch die
Herausgeber der jetzt beſtehenden im H. 4 genannten Zeitungen und Zeit
ſchriften, Es wird ihnen jedoch zur Beſtellung der Caution ein Zeitraum
von vier Wochen vom Tage der Publication dieſer Verordnung an ge
rechnet gewährt.

10. Iſt wegen des Jnhalts einer cautionspflichtigen Zeitung oder
Zeitſchrift auf Strafe erkannt, ſo haftet die beſtellte Caution vorzugsweiſe
vor allen anderen Forderungen für die Geldſtrafen und Unterſuchungs
Koſten ohne Rückſcht auf die Perſon des Verurtheilten. Die Strafen
und Koſten werden wenn der Nachweis ihrer Zahlung nicht innerhalb
8 Tagen nach eingetretener Rechtskraft des Urtheils geführt wird aus
der Caution entnommen.

6. 11. Tritt wegen des Jnhalts einer Zeitung oder Zeitſchrift, gleich
viel, ob ſie von Anfayg an cautionspflichtig war oder die Caution erſt in
Folge richterlicher Beſtimmung geſtellt iſt, auf Grund der F. 13, 14,
46 24 (inkl.) der Verordnung vom 30. Juni 1849 zum zweitenmale
eine Verurtheilung ein, ſo hat der Richter, mit Rückſicht auf die Schwere
des begangenen Verbrechens oder Vergehens, neben der dafür zu erken-
nenden Strafe, die Caution ganz oder mindeſtens zum zehnten Theil für
verfallen zu erklären. Bei der dritten Verurtheilung auf Grund der ge-
nannten Paragraphen der Verordnung vom 30. Juni 1849 muß jedesmal
die ganze Caution für verfallen erklärt werden auch kann außerdem das
fernere Erſcheinen der Zeitung oder Zeitſchrift unterſagt werden. Die
neue Beſtellung der Caution oder deren Ergänzung muß innerhalb dreier
Tage nach eingetretener Rechtskraft des Erkenntniſſes erfolgen ohne daßes dazu einer Zeſonderen Aufforderung bedarf.

F. 12. Wer eine Zeitung oder Zeitſchrift herausgiebt, verlegt oder
druckt, bevor die erforderliche Caution beſtellt oder ergänzt, oder nachdem
das fernere Erſcheinen derſelben unterſagt iſt (S. 11), wird mit einer
Geldbuße von funfzig bis zweihundert Thalern oder mit Gefängniß von
vier Wochen bis zu zwei Jahren beſtraft. Die nämliche Strafe trifft den
jenigen welcher eine Zeitung oder Zeitſchrift verkauft vertheilt, an Or-
ten, welche dem Publikum zugänglich ſind ausſtellt oder ſonſt verbreitet,
nachdem das Urtheil welches das fernere Erſcheinen derſelben unterſagt,
ahm beſonders bekannt gemacht oder durch das Amtsblatt veröffentlicht iſt.
Die Staats Anwaltſchaft und deren Organe ſind verpflichtet, die betref
fenden Blätter überall, wo ſie ſolche vorfinden, ſo wie die zur Verviel
fältigung beſtimmten Platten und Formen, vorläufig mit Beſchlag zu be
Iegen. In dem Strafurtheil kann zugleich auf Vernichtung der Blätter,
Platten und Formen erkannt werden.

C. 13. Den Zeitungen oder Zeitſchriften ſtehen lithographirte oder auf
irgend eine andere Art vervielfältigte Schriften gleich, welche in monat-
lichen oder kürzeren wenn auch unregelmäßigen Friſten erſcheinen.

S. 14. Die in den 3 und 12 dieſer Verordnung vorgeſehenen
ſtrafbaren Handlungen gehören nicht zur Kompetenz der Schwurgerichte.

Urkundlich unter Unſerer Höchſteigenen Unterſchrift und beigedrucktem
Königlichen Jnfiegel.

Gegeben Charlottenburg den 5. Juni 1850.
(Vollzogen mittelſt Stempels) Friedrich Wilhelm.

Auf Befehl und in Gegenwart Sr. Majeſtät des Königs.
(gez.) von Neumann.

(gegengez,) Graf von Brandenburg. von Ladenberg. von Man-
teuffel, von der Heydt. von Rabe. Simons. von Schleinitz.

von Stockhauſen.
Ferner enthält der St. Anz. folgenden Erlaß an

rungs Präſidenten und die Ober Poſt Directoren:
Durch einen Theil von Zeitungen und Zeitſchriften wird die Freiheit

der Preſſe ohne Scheu in einer Weiſe ausgebeutet und gemißbraucht, die
der Sicherheit, der guten Ordnung und der Wohlfahrt des Staats Ge-
fahren mannigfacher Art bereitet. Jndem ſich dieſe Blätter eine auf den
Umſturz alles Beſtehenden gerichtete Tendenz geſtellt haben, ſind ſie durch
Erdichtung oder Entſtellung von Thatſachen und durch freche Polemik be

die Regie

müht, Treue und Ehrerbietung gegen den König zu erſticken, Mißver-
gnügen mit der Verfaſſung und den Einrichtungen des Staats zu verbrei-
ten zur Begehung ſtrafbarer Handlungen und zum Ungehorſam gegen
die Anordnungen der Regierung aufzufordern den öffentlichen Frieden
durch Aufreizung der Staats Angehörigen zum Haſſe und zur Verachtung
gegen einander zu ſtören und die Grundſätze der Moral und der Religion
zu untergraben.

Dieſe böswilligen Beſtrebungen haben in dem durch eine unrichtige
Auffaſſung und Anwendung der Beſtimmungen des Regulativs über die
Verwaltung des Zeitungsweſens vom 15. December 1821 (Geſ. Samml.
pro 1824 Stück 19. Seite 215) begünſtigten Vertrieb der Blätter durch
die Poſt Anſtalten eine weſentliche Erleichterung erfahren.

Nachdem durch die Verordnung vom 5. Juni o. außer Zweifel geſtellt
worden iſt', daß die darin dem Publikum eingeräumte Bequemlichkeit, Zei
tungen und Journale re bei den Poſt Anſtalten zu beſtellen, keinesweges
in ſich ſchließt, daß die Beſtellungen auf Zeitungen und Zeitſchriften jeder
Art ſeitens der Poſt- Anſtalten unbedingt angenommen und ausgeführt wer

den müßten hat das Königliche Staats Miniſterium es im Jntereſſe der
allgemeinen Wohlfahrt als unerläßlich erachtet, nicht ferner zu geſtatten
daß die StaatsTransport Anſtalt dazu diene durch den Vertrieb und Ab-
ſatz von Zeitungen und Zeitſchriften ein überhaupt der Natur und Be
ſtimmung dieſer Anſtalt an ſich ganz fremdes Kommiſſions- Geſchäft die
Ausſaat revolutionairer Jdeen zu begünſtigen, während ſelbſt den Privat
en licten guter e e e e e Art bei eigener Verantwortlichkeit unterſagt i 12 der Verordnung vom 30. Juni 1Geſ. Samml. S. 228). Jont 809

Da der Zeitpunkt ganz nahe iſt, wo bei den Königlichen Poſt Com
toirs die Beſtellungen auf Zeitungen und Zeitſchriften für das 3te und 4te
Quartal des laufenden Jahres erfolgen müſſen, ſo werden Ew. Hochwohl
geboren veranlaßt, behufs der Ausführung jener Maßregel unverweilt mit
einander in Communication zu treten.

Sie, der Herr Regierungs-Präfident, werden die innerhalb des
dortigen Regierungsbezirks erſcheinenden Zeitungen und Zeit
ſchriften ermitteln, welche jene ſtrafbare, gehäſſige und der Staatsregie
rung feindſelige Tendenz verfolgen und dieſelben ſchleunig deOber-Poſtdirektor bezeichnen. ſh s dem Herrn

Sie, der Herr Ober-Poſtdirektor, haben es demnächſt zu veranlaſſen,
daß keine Beſtellung mehr auf eine derartige, von dem Herrn Regierungs
Präſidenten bezeichnete Zeitung oder Zeitſchrift von den Poſt- Anſtalten Jh
res Bezirks angenommen und keine aus anderen Ober Poſt Direktions
Bezirken an die Poſt- Anſtalten Jhres Bezirks gelangende Beſtellung mehr
ausgeführt werde.

Uebrigens wird durch die gegenwärtige Anordnung in den beſtehenden
Einrichtungen wonach Zeitungen und Zeitſchriften in das Ausland de
bitirt, nach Maßgabe des Regulativs vom 15. December 1821 2 unter
Kreuzband bezogen, auch in verſchloſſenen Briefen oder Paketen zu den
geſetzlich beſtehenden Poſtſätzen verſendet werden können, auch in Betreff
der oben bezeichneten Zeitungen und Schriften nichts geändert.

Was die von dem Poſt Vertrieb auszuſchließenden Zeitungen und
Zeitſchriften des Auslandes anlangt, ſo wird darüber beſondere Ver
fügung ergehen.

Sie wollen uns binnen 14 Tagen ein Verzeichniß derjenigen Zeitun
gen und Zeitſchriften 2c. einreichen, deren Beſtellung bei den Poſt An
ſtalten Sie zu inhibiren hiernach für erforderlich erachtet haben.

Sollten Reclamationen gegen Jhre Anordnungen eingehen ſo wird
auf dieſelben von hier aus entſchieden werden. Einſtweilen bleiben Jhre
Verfügungen maßgebend.

Berlin, den 6. Juni 1850.
Der Miniſter des Jnnern. Der Miniſter für Handel, Gewerbe
(gez.) von Manteuffel. und öffentliche Arbeiten.

(gez.) von der Heydt.
(Der obigen Preß- Verordnung iſt ein motivirender Bericht

des Miniſteriums vorangeſtellt worden. Wir werden denſelben
in der nächſten Nummer unſeres Blattes bringen und dabei
unſere Anſicht uber dieſe Angelegenheit in jener unverholenen

Weiſe darlegen, wie ſie von der konſtitutionellen Preſſe erwar-
tet werden darf, welche nur ihre Ueberzeugung, nie aber Gunſt
oder Ungunſt, Vortheil oder Nachtheil von Hohen oder Niedern

in die Wagſchale fur ihre Beurtheilung wirft. Red. d. C.)

Berlin, d. 7. Juni. Se. Maj. der König haben geruht:
Dem interimiſtiſchen Staats-Anwalt, Kriminal- Direktor Red
lich zu Torgau, den Rothen Adlerorden vierter Klaſſe, ſowie
dem Schiffsſteuermann Anton Nuß von Steine, Kreis Bres-
lau, die Rettungsmedaille am Bande zu verleihen.

Die verwittwete Großherzogin von Mecklenburg-
Schwerin iſt, von Ludwigsluſt kommend, geſtern im Schloſſe
zu Charlottenburg eingetroffen.

Der Unterſuchungsrichter Herr Schloötke beſchaftigt ſich noch
immer unausgeſetzt mit dem größten Eifer und großer Umſicht
mit der Unterſuchung wider den invaliden Unteroffizier Sefeloge
und es erfolgen täglich eine große Menge von Vernehmungen.
Dem Vernehmen nach ſoll gegenwärtig alles Material, welches
moöglicher Weiſe auf eine Verbindung des Sefeloge mit anderen

Perſonen oder eine politiſche Tendenz deſſelben hindeuten koönnte,
erſchöpft ſein und nachdem ſich hier nirgends ein Reſultat erge
ben hat, welches zu einer weiteren Ausdehnung der Unterſu-
chung Veranlaſſung geben könnte, ſoll gegenwärtig die gericht
liche Vernehmung derjenigen Perſonen erfolgen, welche ſich bei
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der betreffenden polizeilichen Kommiſſion gemeldet haben, um
ein Zeugniß über die Unzurechnungsfähigkeit und überhaupt
über das frühere Benehmen des Sefeloge abzulegen. Nament-
lich iſt in dieſer Beziehung die Vernehmung des Juſtizraths
Lüdicke, des Buchbindermeiſters Knauth, des Majors Kunowski,
des Dr. Löwenſtein erfolgt. Man ſieht daher den Abſchluß der
Vorunterſuchung und der amtlichen Einholung des ſachverſtaän
digen ärztlichen Gutachtens in den nächſten Tagen entgegen.
Mit der Abgabe dieſes Gutachtens werden mehrere anerkannt
tüchtige und gewiſſenhafte Aerzte beauftragt werden. Von Sei-
ten des Miniſteriums ſoll die größte Beſchleunigung der Unter-
ſuchung befohlen ſein, und es ſollen Maßregeln getroffen ſein,
um auch einige andere Unterſuchungen, welche wegen erheblicher
Majeſtätsbeleidigungen, Aufreizung zum Hochverrath u. ſ. w.
ſchweben, möglichſt ſchnell zum Abſchluß zu bringen. (V. 3.)

Ueber die Jnſtruction für den preußiſchen Bevollmächtigten
bei dem Frankfurter Congreſſe meldet die „Bresl. Ztg. Dieſe
Jnſtruktionen ſchreiben dem preußiſchen Bevollmächtigten zu
nächſt ein negatives Verhalten gegenüber den öſterreichiſchen
Vorſchlägen vor; er ſolle dieſe letzteren erwarten. Sollten preu
ßiſche Gegenvorſchläge verlangt werden, ſo ſei auf die an alle
deutſche Regierungen ergangene Aufforderung der drei zum
Bündniſſe vom 26. Mai v. J. zuſammengetretenen Staaten zu
rückzukommen, mit der ſpeciellen Hinweiſung, daß Preußen auch
jetzt noch an der Möglichkeit und Ausführbarkeit einer Ausdeh-
nung des damaligen Bündniſſes auf ganz Deutſchland feſthalte,
und daß es dieſe Aufforderung daher hiermit nochmals wieder-
hole. Sollten noch ſpeciellere Vorſchläge über die Modalitaäten
der Ausführung verlangt werden, ſo habe der Bevollmaächtigte
die Erklärung offen zu erhalten und weitere Jnſtructionen auf
erſtatteten Bericht von hier aus einzuholen. Es wird in den
Jnſtructionen noch einmal auf die Unmöglichkeirt, daß Oeſter
reich mit ſeinem ganzen Staatencomplex in den deutſchen Bund

eintrete, hingewieſen und erklärt, daß Preußen alle auf dieſer
Baſis beruhenden Vorſchläge auch fernerhin entſchieden von der
Hand weiſen werde. Es wird ferner daran erinnert, daß be-
reits die Mehrzahl der deutſchen Staaten der Union beigetreten
ſei, und daß, da die reſp. Souveraine ſich verpflichtet hatten,
daß ihre Bevollmächtigten gemeinſam mit dem Preußiſchen ſtim-
men ſollten, die Mehrzahl der Stimmen bereits für die hierauf
bezüglichen Vorſchläge geſichert ſei. Der preußiſche Bevollmach-
tigte habe ſich deshalb auch mit den 22 Bevollmächtigten die-
ſer Staaten in einem ununterbrochenen Rapport zu verhalten
und die Uebereinſtimmung mit denſelben möglichſt zu fördern.
Dieſen Jnſtructionen iſt eine ziemlich umfangreiche Denkſchrift
beigegeben, die von dem General v. Radowitz herrührt, und ſich
über die von Sachſen, Württemberg und Baiern unterm 27.
Februar d. J. zu Munchen ratifizirten Vorſchläge verbreitet;
ſie hat ſpeciell den Zweck, die Modalitäten genauer zu beſtim-
men, unter denen moöglicher Weiſe zwiſchen dieſem Entwurfe
und den preußiſchen Plänen eine Vereinbarung moglich ſei. Die
Beigabe dieſer Denkſchrift hat den ausgeſprochenen Zweck, dem
preußiſchen Bevollmächtigten für etwaige Vorkommniſſe zur
Richtſchnur zu dienen. Wir behalten uns ſpeciellere Mittyhei-
lungen über den Jnhalt derſelben vor. Wir können heute nur
noch hinzufügen, daß bis jetzt hier auf das Entſchiedenſte an
dem Plane feſtgehalten wird, Falls in Frankfurt abermals die
preußiſchen Vorſchläge von der Hand gewieſen werden ſollten,
die Unmoglichkeit einer Ausgleichung mit Oeſterreich ſich alſo
auch dort herausſtellte, ſich ſofort von dem Congreſſe ganz zu
rückzuziehen, und zwar alsdann dieſen Schritt mit einem Eclat
zu thun. Wir wollen nur daran erinnern, wie es immer mehr
an Wahrſcheinlichkeit gewinnt, daß die jetzt unternommenen Ruü-
ſtungen für deu Eintritt eines ſolchen Falles berechnet ſind.

Enige Blätter haben in Folge der vom Kriegsminiſterium
angeordneten und in der Ausführung raſch vorgeſchrittenen Ar
mirung der Elb- und Oderfeſtungen die Nachricht verbreitet,
daß bereits die Raſirung der Glacis in dieſen Feſtungen erfolgt
und mit Niederreißung einzelner Häuſer und Muhlen im Rayon
derſelben der Anfang gemacht worden ſei. Jedem Sachkundigen
wird die Unrichtigkeit dieſer Angaben von ſelbſt einleuchten für
die mit dem Sachverhältniß nicht Vertrauten bemerkt die Conſt.
Cor., daß derartige Maßregeln bis jetzt nicht angewendet wor
den ſind, und daß mit der Armirung einer Feſtung die Erklä
rung des Belagerungszuſtandes nicht verbunden iſt.

Um einiger Deſerteure habhaft zu werden, hatte vor Kur
zem ein bewaffnetes oöſterreichiſches Detaſchement in der Gegend
von Leobſchütz die preußiſche Grenze überſchritten. Auf die des
halb von unſerer Regierung erhobene Beſchwerde iſt in dieſen
Tagen von dem betreffenden öſterreichiſchen Kommando Antwort
eingelaufen, welche dahin lautet, daß dergleichen Gebietsver
letzungen in Zukunft nicht wieder vorkommen wurden und der
Führer jenes Kommandos zur ſtrengen Rechenſchaft gezogen
werden ſolle.

Torgau, d. 4. Juni. Die Arbeiten an unſerer Feſtung,
um dieſelbe gegen einen gewaltſamen Angriff in Vertheidigungs-
zuſtand zu ſetzen, werden allſeitig und raſch betrieben und alle
nur irgend disponiblen Kräfte in Anſpruch genommen, was um
ſo mehr für den Fall eines Krieges als dringend nothwendig
erſcheint, als die Feſtung, im Vergleich zu der Unbedeutendheit
der Stadt, eine außerordentliche Ausdehnung hat. Dabei wird
die Munitions-Colonne Nr. 19 mobil gemacht, die Feſtungs l
Compagnie um 200 Mann vermehrt und die nöthige Anzah
von Pionieren iſt ebenfalls ſchon hier. Die Beſatzung der Fe
ſtung, die gegenwärtig unter dem Friedens Etat iſt, ſoll in die
ſen Tagen um ein Bedeutendes verſtärkt werden. Morgen ſchon
wird ein Bataillon des 19. Landwehr Regiments erwartet und
2 Garde-Regimenter, Franz und Alexander ſollen, wie man
ſagt, folgen, während dem die Compagnieen des hier garniſo
nirenden Bataillons des 19. Linien Jnfanterie Regiments in
den umliegenden Grenzorten, Schildau c. vorgeſchobene Poſten
bilden werden. Welche abenteuerliche Gerüchte in Folge aller
dieſer außerordentlichen Maßnahmen hier umgehen, können Sie
ſich denken, wenn Sie die Leichtgläubigkeit und Vergrößerungs-
ſucht der großen Menge, namentlich auf dem platten Lande, in
Anſchlag bringen und der unvermeidliche Ruckſchlag davon auf
den allſeitigen Verkehr bleibt nicht aus. M. 3.)

Poſen, d. 6. Juni. Nach heute hier verbreiteten Ge
rüchten hat der Kaiſer Nikolaus ſowohl gegen den Prinzen
von Preußen als gegen den öſterreichiſchen Premierminiſter ſich
beſtimmt dahin ausgeſprochen, daß er in die Entwirrung der
dermaligen verwickelten deutſchen Angelegenheiten ſich durchaus
nicht miſchen werde, ſo lange die Aufrechthaltung des allgemei
nen Friedens dadurch nicht gefährdet ſei; einen Krieg zwiſchen
Oeſterreich und Preußen koönne er jedoch nicht zulaſſen, weil ein
ſolcher leicht zu einer neuen polniſchen Erhebung Anlaß geben
durfte. Eine Beilegung des Streits ſei auch ohne Kampf mög
lich,
Buündniß eine Centralbehörde eingerichtet werde, deren Präſidium
zwiſchen Oeſterreich und Preußen wechſele. Dem Prinzen von
Preußen ſoll es gelungen ſein, den Kaiſer von der Angemeſſen
heit der preußiſchen Politik in der deutſchen Angelegenheit voll-
ſtändig zu überzeugen, ſo daß auch er, der Anſicht des öſter
reichiſchen Kabinets entgegen, die Rückkehr zu dem alten Bun
destage für eine Unmöglichkeit halte. Ob unter ſolchen trübſe
ligen Umſtänden das Kabinet Schwarzenberg noch lange wird
fortbeſtehen koöönnen, muß die nächſte Zukunft zeigen. Jeden-

ſoll iſt die Reiſe des Prinzen von Preußen nach Petersburg,

wenn neben der Union und dem öſterreichiſch- bairiſchen
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um ſeiner erlauchten Schweſter einen Beſuch abzuſtatten, wozu ſon abhalten, heute Abend der Feſtvorſtellung der Oper Mar-
der Entſchluß erſt in Warſchau gefaßt ſein duürfte, eine ziemlich
deutliche politiſche Demonſtration, wodurch einerſeits alle Ge
rüchte von Differenzen zwiſchen den beiden Kabinetten von Pe

tersburg und Berlin hinlanglich widerlegt und andererſeits der
augenfaälligſte Beweis geliefert wird, daß die Miſſion des Prin
zen von Preußen den gewünſchten Erfolg gehabt hat. Der
ruſſiſche Monarch hat demnach nichts gegen die Gründung en-
gerer Fürſtenbündniſſe im Jnnern Deutſchlands, will aber die
Integrität des ganzen Staats in ſeiner politiſchen Einheit nach
Außen hin aufrechterhalten wiſſen. Ob uber die daäniſchen Ver-

hältniſſe in Warſchau auch Beſchlüſſe gefaßt werden darüber
verlautet bis jetzt nichts. Gott verhüte, daß die Schleswig-
Holſteiner ein Opfer der Politik werden. D. A. 3.)

Frankfurt a. M., d. 5. Juni. Die HH. Liebe
und Seebeck, Erſterer als Bevollmächtigter Braunſchweigs
und einiger andern kleinen norddeutſchen Staaten, Letzterer als
Bevollmachtigter der thüringiſchen Herzogthümer und Fürſten-
thuümer zum Staatencongreſſe in Frankfurt, ſind hier einge-
troffen.e MNaing, d. 5. Juni. Nach Beendigung der Verhoöre

der Angeklagten in der geſtrigen Aſſiſenſitzung gab der Praſi-
dent der Staatsbehörde zur Begrundung der Anklage das
Wort. Jn mehrſtundigem Vortrage ſtellte Dr. Valkenberg
die Belaſtungsmittel gegen die einzelnen Angeklagten zuſam-
men. Am Schluſſe des mit Ruhe und Vollſtandigkeit vorge-
tragenen Requiſitoriums ermahnte die Staatsbehörde die Ge-

ſchwornen, kräftig an ihrer Pflicht feſtzuhalten, und wies auf
die Conſequenzen hin, die bei Verletzung derſelben in politi-
ſchen Proceſſen der bürgerlichen Geſellſchaft drohten. Jn der
heutigen Sitzung des Aſſiſenhofs begannen die Vortrage der
Vertheidigung.Aus Rheinheſſen, d. 2. Juni. Die Deputatioen,
welche die zu Oſthofen am 26. Mai in einer zahlreich beſuch-
ten Verſammlung der conſtitutionellen Partei Rheinheſſens im
Jntereſſe des deutſchen Bundesſtaats entworfene Petition an
die großherzogl. heſſiſche Regierung überbracht, hat von dem
Miniſterpraſidenten Jaup eine beruhigende Antwort erhalten.
Der Miniſter erklärte nämlich auf das beſtimmteſte, daß die
großherzogl. Regierung keineswegs beabſichtige, von dem Buünd-
niſſe des 26. Mai zurückzutreten; daß ſie ſich jedoch unmoglich
in ihren Schritten uübereilen könne, in einem Augenblicke, wo
durch einen Congreß der Bevollmächtigten ſämmtuccher deutſcher
Staaten in Frankfurt ein nochmaliger Verſuch angeſtrebt wer-
den ſoll, das deutſche Verfaſſungswerk auf eine allſeitig befrie
digende Weiſe zu beendigen. Allein die Beſorgniſſe wegen des
Rücktritts der großherzogl. Regierung von dem Maibuündniſſe
ſeien durchaus ungegründet. Bedauern müſſen wir, daß unſer
Großherzogihum in Frankfurt durch einen Mann vertreten iſt,
der ſich erſt ganz kürzlich als entſchiedener Gegner des Bundes-
ſtaats gezeigt hat, inſofern eben er, der großherzogl. Regierungs
dirigent, Frhr. v. Dalwigk, es iſt, der einzelnen Burgermeiſtern
oder ſonſt einflußreichen Perſonen der Gemeinden die großdeut-
ſche Petition des Darmſtadter Journals mit dem Erſuchen, Un
terſchriften für dieſelbe zu ſammeln, zugeſchickt hat. (D. A. 3.)

Kaſſel, d. 5. Juni. Geſtern Mittag iſt der ſchon ſeit
längerer Zeit am hieſigen Hofe erwartete Großherzog Ludwig
von Heſſen hier angekommen. Se. königl. Hoheit wurden vom
Kurfurſten auf dem Bahnhofe, wo ſich auch die Garde aufge
ſtellt hatte, empfangen und in das Palais Bellevue geleitet,
woſelbſt große militariſche Cour gehalten wurde. Nach der Ta
fel ward von ſämmtlichen hieſigen Mititärmuſikchören vor dem
Palais Bellevue großer Zapfenſtreich aufgefuhrt. Heute früh
werden die heſſiſchen Furſten große Parade der hieſigen Garni-
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tha im Hoftheater beiwohnen.
dem Vernehmen nach wieder abreiſen. (N. H. 3.)

Heidelberg, d. 2. Juni. Auf dem vor zwei Jahren
in Jena abgehaltenen Univerſitaätskongreſſe wurde beſchloſſen,
daß der nächſte in Heidelberg ſollte gehalten werden. Allein
wie ſo Vieles bei den damals obwaltenden Verhältniſſen in den
Hintergrund treten mußte, ſo war es auch mit dieſem Kon-
greſſe. Er konnte unter den damaligen Verhältniſſen nicht ſtatt
finden. Dieſes ſoll nun in dieſem Jahre geſchehen und zwar
in dem Monate September. Unſere Staatsregierung hat dazu
nicht nur bereits die Erlaubniß ertheilt, ſondern auch der be
treffenden Kommiſſion zur Beſtieitung von dadurch herbeige-
führten Ausgaben eine beſtimmte Summe zur Verfügung geſtellt.

München, d. 4. Juni. Aus den offentlichen Blättern
haben Sie ohne Zweifel ſchon erſehen, daß geſtern zu Ehren
des am hieſigen Hoflager verweilenden Thronerben Sachſens
eine große Revue ſtattfand, bei welcher der hohe Gaſt bereits
das große Band des Ritterordens vom hl. Hubertus trug,
wahrend man an Seiner Majeſtät dem König ausſchließlich nur
das Großkreuz des öſterreichiſchen Ordens vom goldenen Vließ
und das Großkreuz des K. ſachſiſchen Ordens der Rautenkrone
bemerkte. Jch erwahne dieſes nur, weil mir ein im Hofdienſte
ergrauter Mann auf ſein Gewiſſen verſichert, daß noch keinem
Gaſte aus einem Koönigl. Hauſe gleiche oder auch nur annaä-
hernde Aufmerkſamkeit geſchenkt worden waäre, wie dem Konig-
lichen Prinzen Albert von Sachſen, und daß deſſen Hierſein auch
einen bedeutenden politiſchen Grund haben dürfte. Die Konig-
liche Familie bietet Alles auf, dem Prinzen den Aufenthalt
möglichſt kurzweilig und angenehm zu machen, weshalb auch
dieſer ſeine Abreiſe wiederholt um zwei Tage verſchoben hat.
Jnzwiſchen wird der Prinz vom öſterreichiſchen Geſandten faſt
täglich beſucht. Eingeweihte wollen daher wiſſen, Sachſen ſei
fur das Großdeutſchthum vollſtändig gewonnen und halten
dieſes fur ſo folgenreich, daß ſie in ihrem frommen Eifer“
bereits den Untergang der Union vorausſagen zu duürfen glau-

ben. (D. R.)Ulm, d. 1. Juni. Heute wurde die ganze Bahn von
hier bis Friedrichshafen dem öffentlichen Verkehr übergeben, ob
gleich auf dem Bahnhofe und in den Gebauden deſſelben noch
ununterbrochen gearbeitet werden muß. Eine bedeutende Rut-
ſchung an dem unteren, über das ortlinger Thal führenden ho-
hen Damm glaubt man durch angeſtrengte Arbeit in Bälde
wieder ſo herſtellen zu koönnen, daß die Eröffnung der ganzen
Bahn am 1. Juli oder am 24. Juni, wie es auch heißt, da
durch keine weſentliche Hemmung erleiden dürfte.

Roſtock, d. 3. Juni. Man ſchreibt dem H. C. Es iſt
uns die vertrauliche Mittheilung geworden daß die Compro-
miß-Jnſtanz ſich zu Gunſten der Ritterſchaft ausgeſprochen
habe, und daß es demzufolge im Werke ſei, die alten Stande
zur Berathung eines neuen Wahlgeſetzes zuſammenzuberufen.
Nach dem letzteren würde ſodann eine Abgeordneten Kammer
zur Reviſion des Staatsgrundgeſetzes und zur Genehmigung
verſchiedener dringlicher Geſetzesvorlagen zuſammentreten. Hier-
zu ſoll unter Andern ein nach dem preußiſchen geformtes Geſetz
über das Aſſociationsrecht gehören

Hamburg, d. 5. Juni. Schon ſeit längerer Zeit hatte
ſich der Senat mit einem Geſetzentwurfe in Bezug auf die Ein
führung der Civilehe beſchäftigt; die Erlaubniß zum Schließen
gemiſchter Ehen konnte bis jetzt in Hamburg nicht erlangt wer
den, und noch vor einigen Monaten hatte auch Rieſſer ſich ver
gebens um die Geſtattung der Civilheirath an den Senat ge-
wendet. Derſelbe hat jetzt aber einen ſehr bedeutſamen Schritt
in dieſer Angelegenheit vorwärts gethan und den verſchiedenen

Morgen wird der Großherzog
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Religionsgenoſſenſchaften den betreffenden Geſetzentwurf mitge-
theilt, um die etwaigen Bedenken gegen denſelben zu verneh-
men. Es verlautet aus guter Quelle, daß, vevor eine Ervil-

ehe geſchloſſen werden kann, das Paar eine bindende Erklärung
darüber abzugeben hat, in welcher Religion die zu erwartenden
Kinder erzogen werden ſollen dieſe Beſtimmung wird getroffen,
um allen ſpäteren Streitigkeiten über einen ſo wichtigen Punkt
vorzubeugen. Wenn die Eitern geſtorben, ſollen die nachgeblie-
benen Kinder erſt mit Eintritt der Mündigkeit über einen etwai-
gen Religionswechſel ſelbſtſtändig ſich entſcheiden können. (3. f. N.)

Hadersleben, d. 31. Mai. Nach Gerüchten, die hier
curſiren, ſoll der däniſche Obergeneral in Kolding und der dä
niſche König in Veile ſein; ſoviel aber iſt gewiß, daß die
Danen eine ganz bedeutende Heeresmacht noördlich der Königsau
concentrirt haben und gewiß zu jeder Stunde bereit ſind, Nord
ſchleswig zu occupiren. (Nordd. fr. Pr.)

Schleswig-Holſtein, d. 4. Juni. Aus Flensburg,
d. 4. Juni ſchreibt die B. H. Es beſtätigt ſich, daß dem
General Malmborg der zu einer Badereiſe gewünſchte Urlaub
verweigert worden. Der General hatte ſchon alle Zurüſtungen
zur Reiſe getroffen, da traf der abſchlaägige Beſcheid ein, wel-
cher, wie aus guter Quelle verlautet, darauf begründet war,
daß ein Abmarſch der ſchwediſch-norwegiſchen Truppen nahe
bevorſtehe. Unter derſelben Bemerkung wurde geſtern Abends
ſämmtlichem hier cantonnirenden Militair der Befehl ertheilt,
ſich ſtets marſchferiig zu halten. Das damit curſirende Gerücht,
ſolches werde von aus ihrer Heimath kommenden ſchwediſch-
norwegiſchen Truppen erſetzt, ſcheint nicht glaubwürdig.

Das „Kieler Cſpbl.“ meldet unter demſelben Datum: Die-
ſen Morgen ging der „Löwe“ zum Recognosciren aus dem Ha-
fen. Etwa 1 Meile außerhalb lagen 2 daniſche Fregatten vor
Anker, in deren Nahe 2 Dampfſchiffe. Jn weiterer Ferne 1
Linienſchiff. Gegen 8 Uhr zeigte ſich ein größeres Dampf-
ſchiff, dem Anſcheine nach „„Holger Danske“ aus dem Eckern-
förder Hafen kommend, und ſich nahernd ſchien es mehr Kraft
anzuwenden, um den „Loöwen“ einzuholen. Der „Loöwe“ re
tournirte gegen 10 Uhr.

Kiel, d. 6. Juni. Jhr kopenhagener Korreſpondent
brachte die erſte Andeutung uüber die Vorſchläge bei der direkten
Unterhandlung der Vertrauensmanner, welchen von der geſamm-
ten ſchleswig-holſteiniſchen Preſſe widerſprochen wurde wir kon
nen Jhnen nunmehr dieſe Vorſchlage vollſtandig mittheilen und
gleichzeitig bemerken, daß darauf hin die Unterhandlungen fort
geſetzt werden, und ſtimmen dieſelben mit jenen Andeutungen
vollkommen überein. 1) Schleswig und Holſtein erhalten einen
gemeinſchaftlichen Statthalter, allein unter dieſem, fur jedes
Land beſondere Departementschef mit getrennter Verwaltung
2) den Statthalter, ſowie die Departementschefs ernennt der
König von Danemark gemeinſchaftlich mit der gegenwartigen
Statthalterſchaft, es werden dieſerhalb von der letztern eine An-
zahl von Perſonen in Vorſchlag gebracht, von denen der König
die betreffenden auswahlt 3) es wird eine Landesverſammlung
für Holſtein und eine fur Schleswig, nach einem gleichfalls zwi
ſchen dem Könige von Dänemark und der jetzigen Statthalter-
ſchaft zu vereinbarendem Wahlgeſetz zuſammenberufen, welche
in Uebereinſtimmung mit dem zu ernennenden Statthalter, für
beide Länder getrennt, ſowohl neue Geſetze erlaſſen kann, als
die alten aufheben und beſtätigen; 4) die jetzige ſchleswig
holſteiniſche Armee wird bis auf die Starke des vorſchriftsmä-
ß gen Bundeskontingents reduzirt und von beiden Herzogthü-
mern gemeinſchaftlich unterhalten 5) ganz Schleswig wird von
Preußen ſo lange beſetzt gehalten, bis das Verhaltniß Schles-
wigs definitiv geregelt iſt 6) dieſes Proviſorium bleibt ſo lange
in Kraft, bis die ſämmtlichen ſtreitigen Fragen, einſchließlich der

in

v

59Erbfolge, ihre Erledigung durch die Unterhandlung und Beſtä
tizung der Großmächte gefunden haben. Jn dieſer beſtimmten
Faſſung iſt der Antrag von Seiten Dänemarks allerdings ver-
worfen, jedoch ſind von derſelben Seite diejenigen Vorſchläge
gemacht, wie man dieſes Proviſorium anerkennen wurde es find
dies die Punkte 1 und 4, welche eine weſentliche Modifikation
erleiden ſollen. Daänemark will 2 Statthalter, einen für Hol
ſtein und einen für Schleswig ernannt wiſſen, und ſo zwei voöl
lig getrennte Staaten haben, beſonders da von Seiten der
Statthalterſchaft die Trennung der Geſetzgebung und Admini
ſtration bereits zugeſtanden ferner ſoll das Heer nur auf die
für Holſtein bundesmäßig zu bringende Höhe der Truppen re
duzirt und von dieſem auch allein unterhalten werden, während
Schleswig durch Däanen oder Schweden beſetzt gehalten werden
ſoll. Man giebt unter dieſen Umſtänden die Hoffnung nicht
auf, daß dieſes Proviſorium zu Stande kommen wird, zumal
die Unterhandlungen jetzt erſt recht eifrig betrieben werden, und
ſich in Dänemark eine ſtarke, einflußreiche Friedenspartei gel-
tend macht der eigentlich ſchwierige Punkt iſt nur noch der,
wegen der gemeinſamen oder getrennten Statthalterſchaft, und
dieſer Punkt wird als prinzipiell von beiden Theilen aufgefaßt,
weshalb er allerdings geeignet iſt, die Verhandlungen noch eini-
ge Zeit in Anſpruch zu nehmen. Der Punkt über die Beſetzung
Schleswigs wird wohl dadurch leichter zur Einigung gelangen,
daß man ſtatt daß auf der einen Seite Preußen und auf der
andern Dänen verlangt werden, als Auskunftsmittel der Schwe

den ſich bedienen wird. (D. R.)Wien, d. 5 Juni. Heute beſchäftigt ſich der Lloyd wie-
der einmal mit der deutſchen Frage und meint aus der Bundes-
akte erweiſen zu konnen, daß ein Staat durch Ceſſion oder
Erbgang aufhoören, d. h. in einen anderen aufgehen, keinesweges
aber ſich mit einem anderen in der Weiſe verbinden koönne, daß
demſelben irgend ein Theil der Souverainetätsrechte übertragen
werde. Der Lloyd muß auf ſehr unwiſſende Leſer rechnen.
Wem waäre Art. 6 der wiener Schlußakte nicht bekannt, der
ſelbſt bei veraändertem Beſitzſtand die Rechte und Pflichten der
Bundesglieder wahrt und ausdruücklich ſagt, daß eine freiwillige
Abtretung von Souverainetätsrechten zu Gunſten eines Mitver-
verbündeten geſchehen konne! Es iſt ein trauriges Zeichen fur
unſere Politik, daß faſt alle Argumente, und woher ſie immer
r worden, auf ihrem eigenen Boden geſchlagen werden
onnen.

Das Gerucht von Abtretung der Bucht von Cattaro an
Rußland wird, ungeachtet der gegentheiligen Aeußerung der Oeſt.
Correſpondenz, in neueren Korreſpondenznachrichten aus Konſtan-
tinopel wiederholt und ſogar hinzugefügt, Rußland gehe damit
um, zur Befeſtigung dieſer Seeſtation den Durchgang durch
den Bosporus fur die mit Artillerie belaſteten Schiffe zu er-
wirken, welche gegenwärtig in Sebaſtopol ſtehen.

Frankreich.
Paris, d. 4. Juni. Bei dem vorgeſtrigen Wettrennen

zu Verſailles fiel die ausgezeichnete Freundlichkeit auf, womit
L. Napoleon den engliſchen Geſandten behandelte, der faſt nicht
von ſeiner Seite kam. Unter anderm ſoll er gegen denſelben,
und zwar abſichtlich ſo laut, daß es die ganze Umgebung hören
mußte, geäußert haben: „Auf ſolche Wettkämpfe muß ſich aller
Streit zwiſchen England und Frankreich beſchränken.“

Man verſichert, daß die Botſchaft, welche der Präſident
der Republik verfaſſungsmaßig jedes Jahr an die Verſamm-
lung zu richten hat, ihr noch im Laufe dieſes Monats zugehen
ſoll. Jedes der 18 geſonderten Forts, welche Paris um-
geben und deren Kanonen alle zur Hauptſtadt führenden Stra-
ßen beſtreichen konnen, iſt mit Lebensmitteln auf 6 Monate



für 1000 Mann, mit Holz und Munitionsvorräthen und
durchſchnittlich mit 50 Kanonen verſehen, die jeden Augenblick
auf die Walle gebracht werden können. Der „Abend
Moniteur“ beſtätigt die Einſtellung der außerordentlichen Aus-
hebung von Seeleuten und fügt bei, daß die Maßregel ſich
auf alle Häfen erſtrecke und man fortan nur die ſich ausdrück
lich dazu meldenden Leute für den Dienſt annehmen werde.

Paris, d. 5. Juni. Die am Schluſſe der geſtrigen
Sitzung der National Verſammlung vom Finanzminiſter verlangte
Gehalts Erhöhung für den Präſidenten der Republik bildet heute
den Hauptgegenſtand der Unterhaltungen und der Beſprechung in
den Journalen. Man betrachtet allgemein den Augenblick, in
dem dieſes Verlangen der National- Verſammlung vorgelegt
worden iſt, als ſehr unglücklich gewählt: es war gerade der Tag
nach der Veröffentlichung des Wahlgeſetzes im „Moniteur.“ Die
conſervativen Journale, mit Ausnahme jedoch der legitimiſti
ſchen und des „Ordre“, ſprechen ſich ganz entſchieden fur die
Bewilligung der verlangten Gehalts- Erhöhung aus, die ſie als
durch die Stellung des Präſidenten der Republik ſowohl im
Lande ſelbſt, als dem Auslande gegenüber als geboten betrach-
ten. Die „Union“, das ſpecielle Organ Berryer's, hüllt ſich
in ein vorſichtiges Schweigen. Die „Opinion publique“ beklagt
ſehr das geſtellte Verlangen, weil es zur Herabwürdigung der
Autorität werde benutzt werden, und halt es auch an ſich fur
unbegründet, da die Einfachheit und Sparſamkeit gerade im
Weſen der republikaniſchen Verfaſſung liege, die ohne jene Vor
zuge vor der Monarchie gar keinen Exiſtenzgrund mehr beſitze.
Am bemerkenswertheſten iſt die Speache des „Ordre“ über die
ſen Gegenſtand: „Wir wußten ſchon zum Voraus, was man
zur Unterſtützung des Verlangens ſagen konnte. Wir wußten,
daß man ſich auf den nothwendigen Glanz der oberſten Magi-
ſtratur der Republik, auf die officiellen Empfangs Feierlichkei
ten, auf die Geſchenke, Unterſtützungen und Ermuthigungen
fur das Talent oder das Unglück berufen würde. Wir wußten
wohl, daß neben der Eitelkeit, die ſich niemals mit irgend wel
chem Rang und irgend welcher Rolle begnügt, eine herkomm-
liche Bettelei im Lande exiſtirt, die fur die Jnhaber und Re
präſentanten der Gewalt ſehr läſtig iſt. Wir wußten ferner,
daß der Präſident der Republik es ſeinem Namen ſchuldig zu
ſein glaubte, alle Arten von Wohlthaten um ſich zu verbreiten,
wozu ihn auch die natürliche Großmuth ſeines Herzens treibt.
Allein ohne den Werth dieſer Betrachtungen zu laäugnen, kon
nen wir ſie doch nicht als entſcheidend anſehen. Denn die erſte
daraus zu ziehende Schlußfolge ware, daß man das Köönigthum
nicht hätte abzuſchaffen brauchen, wenn man in irgend einem
Grade den Glanz und die Koſtſpieligkeit eines Hofes hatte bei
behalten wollen. Wenn Frankreich ſich zur Republik gemacht
hat, ſo geſchah dies offenbar, um die Gewohnheiten der Monar
chie abzuändern. Der erſte Beamte der Republik mußte ſich

alſo in edler Weiſe in die Einfachheit ſeiner republikaniſchen
Functionen fugen. Gerade weil er als Prinz geboren und vom
Blute Napoleon's war, konnte er beſſer, als jeder Andere, ſich
des erborgten Glanzes entſchlagen, den man nur dem Luxus
und dem Reichthume verdankt. Wenig empfangend, war er
nicht gezwungen, viel zu geben. Seine mehr eingeſchrankten
Freigebigkeiten wären mit mehr Unterſcheidung ausgeübt wor-
den. Welcher Vorwand hätte dann exiſtirt, ſie in ihrem Zwecke
oder in ihrem Urſprunge zu verleumden? Die perſönliche
Würde war gerettet, da der Präſident, indem er von Nieman-
dem etwas zu verlangen hatte, nur von der Verfaſſung und
dem Geſetze abhing. Auf dieſe Weiſe würden wir das Jntereſſe
des Praäſidenten der Republik verſtanden haben, wenn wir die
Ehre gehabt hatten, ihm unſeren Rath geben zu dürfen. Wir
würden dann nicht den Schwerz gehabt haben, ſeine und unſere

6

Feinde ſofort die lugenhafte, gehäſſige Anſchuldigung ausſpren
gen zu hören, daß die vom Miniſterium verlangten drei Mil-
lionen der mit den „Siebenzehn“ verabredete Preis für die
Sanctionirung des Wahlgeſetzes ſei. Dieſe infame und dumme
Vorausſetzung wird leichtgläubige Gemüther finden, wie nicht
zu bezweifeln. Auf dieſe Weiſe verlieren die Gewalten ihr An
ſehen, verſchwindet alle moraliſche Autorät und bereiten die
großen Erſchütterungen ſich vor! Was wird nun geſchehen
Bei der gegenwärtigen Stimmung der National Verſammlung
läßt es ſich unmöglich vorherſehen. Jhr Votum, welches es
auch ſei, kann unberechenbare Folgen haben allein auf keinen
Fall ſolche, über die der Präſident der Republik ſich freuen
kann. Daß ſich auch bei dem Neffen Napoleon's kein einziger
Freund gefunden hat, um ihm zu ſagen, daß unter allen Un
ternehmungen, die er wagen konnte, dieſe die am wenigſten
große und am meiſten compromittirende war“! Der „Cor-
ſaire“ will wiſſen, daß die Repräſentanten von der legitimiſti
ſchen Partei durchaus gegen die verlangte Gehalts Erhöhung ſind.

Vermiſchtes.
Ueber die elektriſch-telegraphiſche Linie, welche Nord

amerika mit Europa verbinden ſoll und deren Ausführung ein
Herr Wilkes unternehmen will, berichten die Zeitungen von
Neuyork, Herr Wilkes gedenke die Leitungsdrähte zwiſchen der
öſtlichen Küſte von Neufundland und der weſtlichen Küſte von
Jrland auf gutem Ankergrunde 500 engliſche Meilen von der
Küſte von Neuyork auf dem Grunde des Meeres zu legen,
und eine Zwiſchenſtation zu errichten, von welcher die iriſche
Küſte nur noch 1690 Meilen entfernt wäre. Welches auch die
Tiefe des atlantiſchen Meeres ſein möge, die nach Herrn Wil
kes nirgends über zwei engliſche Meilen beträgt, ſo hofft er
doch die Drahte auf den Meeresgrund legen zu können. Er
behauptet, dieſe telegraphiſche Linie könne in zwei Jahren aus
gefuührt werden, und würde nicht mehr als eine halbe Million
Dollare koſten.

Der Elberfelder Zeitung nach iſt der jetzige öſterreichi-
ſche Handelsminiſter van Bruck der Sohn eines Buchbinder-
meiſters in Elberfeld, der in der Schoönergaſſe daſelbſt gewohnt.
Noch jetzt leben dort arme Verwandte, die aus Armenmitteln
unterſtützt werden. Der junge van Bruck trat bei dem Ver
lagsbuchhändler H. Büſchler in die Lehre und kam ſpater, da
dieſer das Geſchäft in Bonn etablirte, auch dahin. Als Büſch-
ler das Geſchäft daſelbſt aufgab, kam van Bruck nach vielen
Jrrfahrten nach Trieſt in die Dienſte der bekannten Handels
geſellſchaft Lloyd von wo er dann als Miniſter nach Wien be
rufen wurde.

Freie Gemeinde.
Sonntag Nachmitt. Punkt 2 Uhr Vortrag von Wislicenus.
(Nach dem Vortrag Beſprechung einiger Gemeinde Angelegen-
heiten, wozu die Mitglieder der Gemeinde ſich recht zahlreich

einfinden wollen.

Fonds- und Geld-Cours.
Berlin den 7. Juni.

3f. Brief. Seld. f. Brief. SGeld.
Pr. freiw. Anl. 5 1055 1051 Pomm. Pfndbr. 96 35St. Schuldſch. 31 866 S85 K. n. Nm. do. 7 a
Sech. Pr. Sch. 1032 103 Schlefiſche do. 3 95
Kur u. Neum.

Schuldverſchr. 31
Brl. Stadtobl. 5 103!/,
do. do. 3Wſtpr. Pfandbr. 3 90

Großh. Poſ. do. 4

do. do. 3 90Oſtpr. Pfandbr. 3

do. Lit. B. ga
rant. do. 3Pr. Bk.A.Sch. 96 95

Friedrichsd'or 137 io Soldm. à
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Eiſenbahn Actien,

r Zf. gf.etien.Brl.Aub. Lit. erl. Hamdg. 2 te0/, bA. B. 4 88'/, à 88 bz. do. II. Serie4 37 bz.do. Hamb. 4 79, bz. u. B. o. Porsd.- M. 4 912, bz.
do. St.-Star. 4 102 bz. do. do. 1101 G.do. Potsd. M. 4 59 bz. u. B. do. Litt. D. 5 99/, bz.
Magd.-Hlbſt.! 4 138 B. o. Stettiner] 5 104 G
do. Leipziger 4 Magd.Leipz.) 4 (99 G.Halle- Thür. 4 61 bz. u. G. alleThür. u bz.
Cöln Mind. 3/,194 bz. u. G. CölnMind. 4/, 100 G.
do. Aachen 4 39 G. do. do. 5 1103 B.Bonn Cöln h. v. St. gar.3Oüſſ.Elberf.! 5 77 B. 1.Prioritätf
Steel. Vohw. St. Pr. 4 776 B.Rſchl.Märk.3/,183 bz. u. G. Düſſ.Elberf. 4 88/, G.
do. Z3wgbahn ſchl.-Märk.] 4 93 bz.Obſchl. L. A.3/,103/, B. do. do. 5 (103 bz.
do. Lit. B. 3 101/, B. do. III. Serie] 5 [102 G.

CoſelOderb.) 4 71 B. do. 3wgbahn42Brsl.-Freib. 4 Magd. Witt. 5 (99/, G.
Kr.Oberſchl. 4 68 à bz. berſchl. 4
Berg. Märk.! 4 39/, B. rOberſchl a
Starg. Poſ.32/,182 G. Coſel-Oderb.] 5 100 B.
BriegNeiſſe 4 u teel.Bohw. 5 96“/, B.MRgd.Wittb. 4 55/, à bz. re 7
el Berg. Mark. 5 100/, v

4 39 6 uz. mdo. Priorit.] 5 98 G. e
7 iel-Alt. Sp. 5Nelien mſt. R. lBerl. Anhalt 4 95 B. Mlb. Thlr. 4 88 G. à 38 bz.

Leipzig den 7. Jun.

n t SStaatspapiere. ſateg. Eeſucht. Cecten ren hinf. dere [Geſaght.

Königlich ſächſiſche ächſ. do. do. 227 1607,
Staats Papiere à Lpz.-Dresd.Eiſenb.
3 im 14 F. P.-Obl. à 31 l107,von 1000 u. 500 86 [Chemn.R.-Eiſenb.
kleinere s Anul. à 10 4à 42/ do. do. v. 500- 968 K. pr. St. Schuld
do. do. von 500 u. ſcheine à 3/, in200 à 5 105 pr. Cour. pr. 100do. do. kleinere K. k. öſterreich. Met.
Königl. ſächſ. Land pr. 150 fl. Conv.
rentenbriefe à 3 à 5 lauf. Zinſen
of im 14 163 imv. 1000 u. 500 91 às 14 ekleinere

Act. d. eh. ſächſ.bair. Pr. Frsd'or à 5
E. C. bis Mich. 1855 idem auf 100à 4 ſpäter à 3 nud. ausl. Louisd'orv. 100 t 685 à 5 nach geringeKönigl. pr. Steuer rem AusmünzfußeCreditKaſſenſch. à auf 100 123 im 20 fl. F. Conv.Spec. u. Gld
v. 1000 u. 500 86 auf 100kleinere idem 10 u. 20 Kr.Leipz. Stadt Obli- auf 100 2gationen à 3 o im ctien der W. B. pr
14 F. St. à 103v. 1000 u. 500 95 Weipz. Bank Actien
kleinere S 250 pr. 100 157do. do. 4 V m Lpz. Dresd. EiſenSächſ. erbl. Pfand bahnAct. à 100
briefe à 3 r. 100120von 500 90 ächſ. Schleſ. do.
von 100 u. 25 pr. 100 921à 4 o von 500 l1100/, .-Zitt. do. pr. 100 2 a
von 100 u. 25 Magd. Leipz. Div. tSächſ. lauſ. Pfand Scheine do. pr. 100212
briefe à 3 u emn.Rieſ. E.A.Sächſ. do. do. à 3 96 à 100 z. 3. zjinslos] 23

Getreidepreiſe.
(Nach Berliner Scheffel und preuß. Selde.)

Magdeburg, den 7. Juni. (Nach Wispeln.)

36 44 Gerſte 2026/, 28 Hafer 18 eBerlin, den 7. Juni.
Weizen nach Qualität 49-54
Roggen loco 27 29

v. Juni 71Fünſ Juli 27, bz., Br. u. G.
Juli Auguſt 28 Br., 28 bz.
Scept./Oet. 29 Br. 29 G.

Gerſte große loco 20—-22
kleine 18—-19

Hafer loco nach Qualität 16 18
Erbſen 28——32
Küböl loco 102/, SBr., 105, bz. 107 G.

pr. Juni 102/, Br., 1077 G.Juni Juli
Juli Auguſt

16

102 Br., 10 G.Auguſt September zSeptember October 10, Br., 10 bz. u. G.
October November 10/, Br. 10

eeinöl loco 11
pr. Juni/ Juli 11 Br., 108 G.Mohnöl 13 à 13 h

Palmöl 12 à 118,
Hauföl 13
Südſee-Thran 11* F.
r 17 ohne Faß 14 bz. u. Sr.

aß pr. iar du Juni 14 bz. Br. u. G.
Juli Auguſt 148, Sr. 142, bz., 148 G.
Auguſt September 147 Br., 14 G.
September October 15 Br. 15 G.

Wetter windig und bewölkt.
Geſchäftsverkehr leblos.

Weizen kein Geſchäft. 7Roggen: ſtill.
Rüböl ohne nennenswerthe Aenderung.
Spiritus: ruhiger.

Waſſerſtand der Saale bei Halle
am 7. Juni Abends 6 Uhr am Unterpegel 6 Fuß 7 Zel.
am 8. Juni Morgens 6 Uhr ars Unterpegel 6 Fuß 6 Zoll.

Waſſerſtand der Elbe bei Magdeburg
am 7. Juni 18 Zoll unter 0.

Fremdenliſte.
Angekommene Fremde vom 7. bis 8. Juni.

Jm Kronprinzen: Hr. Rittmſtr. v. Neumann a. Gerbſtedt. Hr.
Arzt Dr. Meißner a. Leipzig. Hr. Fabrik. Freiberg a. Halberſtadt.
Die Hrru. Kaufl. Wolff a. Berlin Kaiſer a. Montjoie, Wilhelm a.
Bremen, Schmitz a. Dresden Buttmann a. Weſel, Schönemann a
Heidelberg.

Stadt Zürich Hr. Gaſtwirth Kunitz a. Querfurt. Hr. Arzt Dr.
Schnee u. Hr. Partik. Baron v. Offe a. Liefland. Hr. Landmann
Roß a. Holſtein. Hr. Ziegeleibeſ. Dettmann a. Kalbe. Hr. Prediger
Thiele a. Crenne. Hr. Rittergutsbeſ. v. Hoffmann a. Dresden. Die
Hrrn. Kaufl. Solf a. Neuſtadt, Eſchenberg a. Berlin, Senſt a.
Dresden, Blankenberg a. Schweinfurt, Süsdorf a. Coburg.

Goldnen Ring Hr. Kreisrichter Dietz a. Delitzſch. Hr. Rentmſtr.
Bornemann a. Hannover. Hr. Kaufm. Arnheim a. Bromberg. Hr.
Schulkollege Liebich a. Anſpach.

Engliſcher Hof Hr. Partik. v. Hoym a. Salzwedel. Die Hrrn.
Kaufl. Merbe a. Glogau, Stein a. Magdeburg. Hr. Oekon. Klein
a. Kaſſel. Hr. Maler Ohme a. Gotha.

Golduen Löwen Die Hrrnu. Kaufl. Bechtold a. Dresden Bulmeyer
a. Berlin Heidenreich a. Altenburg, Schulle a. Magdeburg. Die
Hrrn. Amtl. Heinſch a. Torgau, Bräutigam a. Bautzen.

Stadt Hamburg: Hr. Gaſtgeber Bauer a. Sömmerda. Hr. Prof.
Dr. Lüders a. Wien. Die Hrrn. Kaufl. Krauſe a. Magdeburg, Edel
a. Hamburg Grieſen a. Münſter.

Zur Eiſenbahn Die Hrrn. Partik. v. Braumeier a. Brüſſel, Brun
a. Liverpool. Hr. Baron v. Peuckert u. Hr. Mundkoch Hörenſen g.
Kopenhagen. Die Hrru. Kaufl. Behr a. Crimmitſchau, Broſe a.
Heidelberg, Entefeld g. Reinhardsbrunn, Krannich a. Schönebeck,



Bekanntmachungen.
Zur Verpachtung der diesjährigen Gras-

nutzung auf dem den Franckeſchen Stif
tungen gehörigen Wieſenplane in Paſſen-
dorfer Oberaue von 22 Morgen 144
(DRuthen haben wir, da in dem heute
abgehaltenen Termine angemeſſene Gebote
nicht erfolgt ſind, einen neuen Bietungs-
termin auf

den 14. d. M. Vormittags 10 Uhr
in unſerer Haupt Expedition anberaumt.

Halle, den 7. Juni 1850.
Das Directorium

der Franckeſchen Stiftungen.

GeſchäftsVerkauf.
Zu einem flotten Holz, Kohlen und

Producten- Geſchäft wird ein Käufer mit
circa 8000 geſucht und würde ſich Ver
käufer beim Getreide Geſchäft fortwährend
mit einem ſehr großen Kapital unter den
vortheilhafteſten Bedingungen betheiligen.
Naähere Auskunft ertheilt L. Finger,
„St. Braunſchweig“ zu Leipzig.

Verkauf

n

Jn allen Buchhandlungen Halle
in der Schwetſchke'ſchen Sort. Buchh.
(Pfeffer) iſt zu haben
Reiſe und Eiſenbahnbuch.

Enthaltend die Eiſenbahn-, Poſt
und Dampfſchifffahrts-Verbin-
dungen in utſchland, ſowie
von da nach dem Auslande. Ab-
gangszeiten. Fahrtdauer. Ent-
fernungen. Fahrpreiſe. Nebſt 16 Kar-
ten. Früher herausg. v. Kutſcheit.
Fortgeſetzt v. Hempel.

Preis gebund. 10

Ke Die Ankunft ſeiner gut ge-
S O rittenen Mecklenburger Pferde

zeigt hiermit ergebenſt an
Louis Lözius,

Pferdehandler.
Halle, den 8. Juni 1850.

Ein Windſpielhund, hellgelb,e weißen Abzeichen und rech-
terſeits mit einem ſogenannten

Glasauge, iſt am 5. d. M. von der Wein-
traube bei Giebichenſtein entlaufen.eines in Leipzigs ſchönſter und lebhaf Her Wiederbringer deſſelben erhält am ge

teſter Vorſtadt beſtehenden gut angebrach nannten Orte eine gute Belohnung.
ten Material u. Deſtillationsgeſchäfts Ver
hält iſſe halber unter billigen Bedingun
gen ohne Activa und Paſſiva. Auch könnte
ſich der jetzige Eigenthumer entſchließen,
noch Theilhaber am Geſchäft zu bleiben
und wären für dieſen Fall nur wenige
hundert Thaler erforderlich. Beim reinen
Verkauf 5 600 Die Firma kann
mit überlaſſen werden. Näheres perſön
lich oder in frankirten Briefen in Leip
zig, Nicolaiſtraße Nr. 12 erſte Etage
unter B. 100.

Kirſch- Verpachtung.
Die zu den Rittergütern Burg und

Kirchſcheidungen gehörigen diesjähri
gen Süß und Sauerkirſchen am ſogenann
ken Neidecksberge und übrigen Anlagen
ſollen
den 18. Juni d. J. Vormittags 10 Uhr

an gewoöhnlicher Stelle öffentlich an den
Meiſtbietenden verpachtet werden. Die
Bedingungen werden im Termine bekannt
gemacht.

Bürgſcheidungen, am 6. Jnni 1850.

Friſcher Kalk den 11. Juni in der
Kirchnerſchen Ziegelei am Klausthor.

Ziegelei am Hamſterthore zu
Halle.

Mittwoch den 12. Juni friſch gebrann-
ter Kalk, Mauerſteine, Dachſteine, Cha
mot- und poroöſe Steine bei Stengel.

Vorgeſtern, am 6. d. M. iſt auf der
Promenade ein Portemonnaie mit 45
verloren gegangen. Der Wiederbringer er
hält Glaucha Nr. 1755 eine Belohnung

Einen Lehrling ſucht der Tiſchlermeiſter
Schönemann, Glauch. Kirche Nr. 2008.

—TDD

Auf dem Rittergute Bucha bei Wiehe
ſteht ein ſehr braves Reitpferd, Mecklen-
burgec Raſſe, braun ohne Abzeichen, zu
verkaufen.

Ein mit guten Zeugniſſen verſehener
Hofemeiſter, unverheirathet und mili
tairfrei, und ein Knecht, der zugleich als
Kutſcher dienen ſoll, finden zum 1. Juli
einen Dienſt auf dem Rittergute Werns-
dorf. H. Burckhardt.

Ein Hausknecht findet zum 1. Juli Con
dition im Gaſthof zur goldenen Kugel.

So eben iſt ein Transport großer Bran
denburger Krebſe angekommen und em-
pfiehlt ſolche zum billigſten Preiſe

Friedrich Krahmer,
Fiſchhaändler in Halle.

Erfurts Garten.
Montag den 10. d. M. Abends 7 Uhr

Concert. Stadtmuſikchor.

Gebauerſche Buchdruckerei in Halle.

4

Dank.
Für die freundliche Aufnahme, die wir

beim Sängerfeſt in Merſeburg gefun-
den, ſowie für die lobenswerthe Zuvorkom
menheit und herzliche Liebe, mit der man
von allen Seiten bemüht war, uns den
Aufenthalt dort angenehm zu machen, ſa
gen wir hiermit unſern innigſten Dank.
Die Feſttage und die edlen Merſeburger
werden uns unvergeßlich bleiben.

Der Geſangverein zu Camburg.

Oeffentlicher Dank.
Sowohl für die humane Aufnahme und

Behandlung der Diemitzer Oekonomen
während der vierzehntägigen Quariierzeit
daſigen Orts einer Abtheilung der Königl.
1. Eskadron 32. Landwehr-Regiments, als
auch für die unentgeltliche Verpflegung, hal
ten wir uns verpflichtet, öffentlich unſern herz
lichſten Dank abzuſtatten. So auch Herrn
Oekonom Koöſter unſern verbindlichſten
Dank für die uns verehrten 52 Exemplare
ſelbſtgefertigter religiöſer Arbeiten.

Weber, Kraätzſchmar, Felgentreu,
Wachtmeiſter. Unteroffiziere.

Kleffmann,
Gefreiter.

Jeden Sonntag Mittag 1 Uhr tahle
d'höte in der Weintraube.

Paradiesgarten.
Dienstag d. 11. d. M. Abends 7 Uhr

Extra Concert à la Strauss, in wel-
chem die Traumbilder-Phantaſie v. Lum-
bye und das Wiener Tagsbeluſtigungs
Potpourri von Strauß zur Ausführung
kommen. Stadtmuſikchor.

Sonntag d. 9. Juni Militair-Con-
eert im Garten des Thüring. Eiſen-
bahnhofes. Bei ungünſtiger Witterung
im Saale. Anfang 41 Uhr.

Buchbinder, Muſikmeiſter.

Montag d. 10. Juni Militair-Con-
cert in Funks Garten. Anfang Abends
6 Uhr. Buchbinder, Muſikmeiſter.

Tivoli Theater.
Sonntag den 9. Juni: Zum erſten Male:

Der Prozef, Luſtſpiel in 1 Akt von
R Benedix. Hierauf auf vielſeitiges
Verlangen Zum zweiten Male: Adam
und Eva, Luſtſpiel in 2 Akten.

Montag den 10. Juni: Nummer 777,
Poſſe in 1 Akt. Hierauf: Der ge-
rade Weg der beſte, Luſtſpiel in
1 Akt. Herr Altmann vom Stadt-
theater zu Dan zig im erſten Stück

Pfeffer im zweiten Elias
Krumm als erſte Gaſtrollen.

ne



Beilage zu Nr. 131 des Couriers, Halliſcher Zeitung für Stadt und Land.
Sonntag, den 9. Juni 1850.

Deutſchland.
Telegraphiſche Depeſche von Berlin.

Die nächtliche Ruhe Sr. Majeſtät des Königs wurde zeit
weis durch Schmerzen am Fuße unterbrochen, an dem die
Entzündung faſt ganz abgelaufen iſt. Die Heilung der Wunde
ſchreitet raſch fort.

Berlin, den 8. Juni 1850.
Der Miniſter des Jnnern.

Jm Auftrage:
(gez.) Jacoby.

Berlin, d. 8. Juni. Von Seiten Preußens ſoll der
General Lieutenant von Radowitz zum Mitgliede des Fürſten-
kollegiums ernannt ſein. Sein Vertreter im Verwaltungsrath,
Hr. v. Sydow, iſt für die Zeit ſeines Urlaubs auch für das
Fürſtenkollegium mit Vollmacht verſehen worden.

Der plötzlichen hieſigen Ankunft des praſumtiven Thron-
folgers in Daänemark, Prinzen Friedrich von Heſſen, aus Ko
penhagen, legt man eine wichtige und für die definitive Ab-
wickelung der däniſchen Angelegenheit günſtige Bedeutung bei.
Jn ſeiner Begleitung befindet ſich ſein Adjutant, der däniſche
Kammerjunker von Lindholm.

Jm zweiten Wahlbezirk des Regierungsbezirks Oppeln iſt
an Stelle des Regierungsraths Kuh, welcher abgelehnt hat, der
Geheime Finanzrath von der Recke zu Berlin zum Abgeordne-
ten für die erſte Kammer gewählt worden.

Zur Erleichterung des Eiſenbahnverkehrs iſt dem Verneh-
men nach die Abſicht, eine Konferenz von Bevollmächtigten der
jenigen deutſchen Regierungen, welche bereits dem Eiſenbahnpaß-
kartenverein angehören, nach Dresden zu berufen, und auch die
übrigen deutſchen Regierungen zur Theilnahme an dem Verein
einzuladen. Mehrere dieſer letzteren, namentlich auch die Kö
niglich baieriſche Regierung, ſollen bereits ihre Geneigtheit zu
erkennen gegeben haben, dem Verein beizutreten. (C. C.)

Dresden, d. 6. Juni. Nie iſt Sachſen ruhiger und le-
galer in ſeinem Verhalten geweſen, nie aber war die Lage des
Landes kritiſcher und verworrener, und nie hatte ein Miniſte-
rium ſo ganz und gar alles Vertrauen auch in den konſervati-
ven und gebildeten Kreiſen des Volks verloren. Hatte die auf-
gelöſte Kammer die Reform des Wahlgeſetzes zu einer vernünf-
tigeren, definitiven Ausbildung geweigert, ſo würde die konſti-
tutionelle Partei fur die Oktroyirung eines neuen dem Mini-
ſterium beigeſtimmt haben. Aber das eingebrachte Wahlgeſetz
war mit Uebereinſtimmung des Miniſteriums bis zur
Berathung der Gemeindeordnung zuruückgelegt. Was endlich
das Budget und die Anleihe betrifft, ſo iſt die Beſchuldi
gung der Kammer, wie ſich aus den Akten des Finanzausſchuſ
ſes erweiſt, falſch. Auf jedem früheren Landtage nahm der Be
richt uber das Budget längere Zeit in Anſpruch als 6 Monate.
Das jetzige Budget, welches auf 35 Millionen angewachſen,
erforderte um ſo mehr Zeit und gewiſſenhafte Prüfung. Das
Anleihedekret wurde erſt faſt 5 Monate nach Einberufung
der Kammern eingebracht. Die Volksvertreter haben bei einer
ſo bedeutenden Anleihe für das kleine Land weitergreifende
Pflichten, als die blinde Bewilligung. Die Bewilligung unter
lag indeß nach den Verhandlungen des Ausſchuſſes und der
Stimmung der Kammern keinem Zweifel am 1. Juni gerade
war eine letzte Berathung des Ausſchuſſes angeſetzt und einige
Tage ſpäter würde die Verhandlung in der Kammer aufgenom-
men ſein. Das einzige Motiv, welches in jenen letzten Tagen

gegen die Regierung operirte, war die eigne Erklärung
derſelben in Betreff der deutſchen Frage, der Rück-
kehr zum alten Bundestage und die Unſicherheit über
die Verwendung der Gelder, welche ſich hieran und an den An
ſchluß an Oeſterreich knüpfte. Es iſt Jedermann der Ueberzeu
gung, daß in jedem Falle, auch wenn die alten Landſtande be
ſchlußfähig zuſammenkämen und ſich für kompetent erklärten,
und wenn die Banquiers dieſe beſtreitbare und geſetzlich in al
ler Form aufgehobene Kompetenz gelten ließen, für die jetzige
Politik des Miniſteriums günſtige Beſchlüſſe nicht zu erlangen
ſein würden. Es iſt tief zu beklagen, daß ſo verfehlte Maß
nahmen das Rechtsvertrauen zur Regierung untergraben. Wäh
rend man die Regierung den Jntereſſen des Landes entgegen
im Begriffe glaubt, mit Oeſterreich trotz der vollkommenſten
Ruhe des Landes eine Militärkonvention wie die toskani-
ſche abzuſchließen, und entgegen den gemäßigſten Forderungen
und heiligſten Verſprechungen ihre Lebenskraft wieder aus der
Reſtitution des alten Bundestages zu erwarten, wird das Volk
täglich preußiſcher geſinnt als Preußen ſelbſt, und die Jntereſſen
und Verhältniſſe der Union nur irgend verlangen. Je mehr
Preußens deutſche Politik gefeſtigt und vertrauenerweckend da
ſteht und ſeine inneren Zuſtände ſich auf konſtitutionellem Wege
konſolidiren, deſto größer wird ſeine Attraktionskraft gegenüber
einer Kriſis und einem verfaſſungsverletzenden Verfahren, wo
für man nicht die mindeſte Nothwendigkeit erblicken kann. Of-
fenbar erwartet die Regierung viel weniger von der verſuchten
Berufung der alten, nicht proviſoriſch, ſondern definitiv
(laut Geſetz vom 15. November 1848) aufgehobenen Land
ſtaände, als von dem Frankfurter Kongreß und den Eventuali-
täten, weiche durch dortige Beſchlüſſe oder durch die Stellung
Oeſterreichs und die daraus folgenden Ereigniſſe in nächſter Friſt ein
treffen werden. Das Einrücken der öſterreichiſchen Truppen
ſcheint ſicher beabſichtigt, und es ſpricht dafür außerdem die
Thatſache, daß die böhmiſchen Diſtrikte, in denen das öſter
reichiſche Armeekorps ſteht, bedeutend ausgeſogen ſind und
Korneinfuhr von hier nöthig haben, wahrend ſie früher nach
Sachſen ausführten. Eine Dislokation der Truppen nach hier
mag darum willkommen ſein. Was das Vereinsgeſetz betrifft,
ſo werden ſich unter demſelben, da es noch ſtrengere Beſtim-
mungen als das preußiſche enthält, keine Vereine bilden. Doch
iſt das unweſentlicher, denn von politiſchen Vereinen iſt das
Staatsglück nicht zu erwarten. Ueber das Preßgeſetz hingegen
iſt nur eine Stimme der Entrüſtung zu hören, denn es hebt
jedes Rechtsverfahren, jede geſetzliche Unterſuchung und Richter
ſpruch auf. Hiermit iſt weit über das Ziel hinausgegangen,
was in einem geſetzlich geordneten Staate liegt. Daß das Ge-
ſchwornenverfahren bei der jetzt gebräuchlichen Geſchwornenwahl
keine Garantieen gegen Preßübergriffe darbot, darüber ſind wir
einverſtanden wer hinderte indeß, den Kammern ein beſſe-
res Geſchwornenwahlgeſetz vorzulegen Geſetze ſtrengſter Art
wären jedenfalls eine beſſere Abhülfe, als eine Aufhebung des
geſetzlichen und verfaſſungsmäßig garantirten Verfahrens über
haupt, und dagegen das irrthumsvolle Erachten einzelner Be
amten und Behörden für das Geſetz zu ſetzen. Jn Folge alles
deſſen ſind auch die konſtitutionell und konſervativ Geſinnten
von viel größerer Oppoſition gegen das Miniſterium und von
Beſorgniß für die Zukunft durchdrungen, als die demokratiſche
Partei. Uebrigens iſt noch zu erwahnen, daß die im deutſchen
Ausſchuß beſchloſſene und von Biedermann abgefaßte Adreſſe
an den König, wegen der Bundestagseröffnungen des Mini-
ſteriums, einſtimmig und faſt nur von Mitgliedern der Rech
ten und des Centrums der Kammer beſchloſſen war. D. R.)
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und ihnen Gehoöör ſchenke.Flensburg, d. 4. Juni. Der General Malmborg,
welcher bereits Abſchiedsbeſuche gemacht hatte und geſtern nach
Schweden zu reiſen beabſichtigte, hat noch vor der Ausführung
ſeiner Reiſepläne Briefe aus ſeiner Heimath empfangen, die ihn
veranlaſſen, vorläufig in Flensburg zu verweilen. Dagegen ſoll
ſtatt ſeiner der Graf v. Eſſen, dem General Malmborg für die
Zeit ſeiner Abweſenheit das Obercommando über das neutrale
Truppencorps übertragen hatte, bereits nach Schweden abge-
gangen ſein. Obgleich die ſchwediſchen Offiziere ſelbſt über den
Jnhalt der aus Schweden angekommenen Depeſchen nicht ganz
übereinſtimmend berichten, ſo treffen ſie doch darin überein, daß
die neutralen Truppen noch in der Mitte dieſes Monats uns
zu verlaſſen Ordre bekommen haben und der General Malm-
borg eben aus dieſem Grunde ſeine Reiſe bis zum nahe bevor
ſtehenden Abzuge ſeiner ganzen Brigade verſchoben hat. Jn
Beantwortung der Frage, ob die Neutralen durch ein anderes
ſchwediſchnorwegiſches Truppencorps ſofort erſetzt werden ſollen
oder nicht, weichen die Berichte ſehr von einander ab. Von
der einen Seite wird die Frage eben ſo entſchieden verneint als
von der andern bejaht. Am wahrſcheinlichſten mochte es jedoch
ſein, daß nur eine Ablöſung bevorſteht, womit auch die ander
weitig mitgetheilte Nachricht von der Zuſammenziehung einer
neuen nach unſerm Herzogthume beſtimmten ſchwediſchen Bri-
gade in Einklang ſteht. Einige wollten wiſſen, daß nur die
Schweden, nicht aber die Norweger abberufen ſeien. H. C.)

Eckernförde, d. 5. Juni. Durch das fortwährende
Lungern der Däanen vor der Eckernfoörder Bucht hat ſich der
General v. Hahn veranlaßt geſehen geſtern die Garniſon in
Eckernförde zu inſpiciren, und auch ſonſt weitere Befehle zu
geben, deren Detail uns natürlich hier nicht beſchäftigen kann.

Wir vernehmen aus glaubwürdiger Quelle, daß dem Ge-
neral v. Hahn für den Fall, das der Staat Dänemark in Sa-
chen des Herzogthums Schleswig einſeitig vorzugehen die Luſt
haben ſollte, die preußiſche Garniſon Hamburgs zur Dispoſition

geſtellt iſt. (B. H.)Dänemark.
Kopenhagen d. 4. Juni. „Fädrelandet“ ſieht ſich in

den Stand geſetzt, die von den Vertrauensmannern zuletzt ſchrift
lich uübergebenen Vorſchlage mitzutheilen, es will dieſelben von
einem Freunde aus den Herzogthümern erhalten haben, und
meint, daß die Regierung unmöglich darauf eingehen könne und
werde. Der Vorſchlag beſteht in Einſetzung einer Statthalter-
ſchaft fur beide Herzogthumer gemeinſchaftlich, jedoch mit De-
partements-Chefs fur jedes Herzogthum beſonders eben ſo im
Zuſammentreten zweier geſetzgebender Verſammlungen, für Hol-
ſtein und Schleswig nach demſelben Wahlgeſetz gewählt. Die
Repraſentantenhaäuſer ſollen die beſtehenden Geſetze verwerfen
oder auch beibehalten können und gleichzeitig neue berathen, ſo
daß auf dieſe Weiſe neben Dänemark der Unionsſtaat Schles-
wig Holſtein beſtnde mit zwei Kammern. Ueber den zu er-
nennenden Statthalter ſoll der König ſich mit der jetzigen Statt-
halterſchaft einigen, doch ſollen Perſonen, wie Karl Moltke,
Scheel und Hoöpfner ausgeſchloſſen ſein, wogegen man auf E.
Pleſſen eingehen wurde. Das Heer wird zur Stärke des Bun
deskontingents vermindert, doch ſoll daſſelbe von beiden Her
zogthümern unterhalten werden, und Schleswig bis zur defini
tiven Regulirung mit preußiſchen Truppen beſetzt gehalten werden.

„Flyvepoſten“ eifert gegen die Friedenspartei im Reichs-
tage und macht bei dieſer Gelegenheit Tſcherning und den an
deren Führern der Bauernfreunde den Vorwurf, daß ſie jetzt
inkonſequent ſeien, da ſie früher gerade zur Kriegspartei mit
gehörten. Tſcherning wird noch außerdem vorgeworfen, daß er
von den anweſenden Vertrauensmännern ſich vorfluſtern laſſe

Man erſieht aus alle dieſem, daß die
Unterhandlungen mit den Vertrauensmännern wohl erſt vor
Kurzem angeknüpft worden ſind, auf den letzten Vorſchlag des
Syndikus Prehn, der die von Fadrelandet mitgetheilten Bedin-
gungen hauptſächlich enthält, und es wäre demnach noch nicht
unmoöglich, daß doch eine Verſtändigung zu einem Proviſorium
mit denſelben zu Stande gebracht wird.

Großbritannien und Jrland.
London, d. 4. Juni. Der „Globe“ beſchäftigt ſich heute

mit der Freibeuter- Expedition gegen Kuba, in welcher er ein
bedenkliches Zeichen der zügelloſen americaniſchen Energie er
blickt, die ſich in Eroberungs- Verſuchen Luft mache, und das
zu einer Zeit, wo man hatte glauben können alle böſen Safte
ſeien durch Californien abgezogen worden. „Die Welt hat
Grund,“ ſagt der „Globe“, „dieſe geſetzloſen Vorſpiele ameri-
caniſcher „„„Einverleibungen““ aufmerkſam zu beobachten.

Türkei.
Konſtantinopel, d. 22. Mai. Das franzöſiſche Dampf

boot bringt ſo eben die Nachricht aus Malta, daß eine Ab
theilung der in Korfu ſtationirten engliſchen Escadre an die
Küſte von Albanien zur Recognoscirung und Sondirung jener
Küſten beordert worden iſt. Die Correſpondenz, welche darüber
berichtet, bringt zugleich die Aufklärung dieſer, engliſcherſeits
getroffenen Maßregel. Es bezweckt hiermit eine Vorſichtsmaß
regel und Demonſtration gegen die Exequirung des langſt in
Verhandlung ſtehenden, erſt vor Kurzem zwiſchen Oeſterreich
und Rußland abgeſchloſſenen (7) Vertrages, vermoöge welchem
die „boche di Cattaro“ zu einem Stationsplatz für die Flotte
Rußlands bewilligt werden ſolle.

Vermiſchtes.
London, d. 3. Juni. Der Ausſchußbericht über die

Pläne, welche für das Gebäude zur Ausſtellung von 1851
eingereicht worden, liegt jetzt vor. Die Zahl derſelben betrug
245, und das Comité ſpricht über die außerordentlichen Leiſtun
gen, welche dabei zu Tage gekommen, ſeine höchſte Anerkennung
aus, wenn auch keiner dieſer Pläne als vollig geeignet für die
Ausführung befunden worden iſt. Gleichzeitig iſt eine Belobi-
gungs-Liſte der Namen der bedeutendſten Bewerber veroffent
licht worden. Unter den Nichtengländern befinden ſich der gro
ßen Mehrzahl nach Franzoſen, auch Belgier und Holländer wer
den erwähnt. Von Deutſchen finden ſich drei Namen L. Kahne
in Braunſchweig, A. Roſengarten in Hamburg und als be
ſonders ausgezeichnet Paul Sprenger in Wien. Der Bau
ſelbſt wird nach den beſten Erfahrungen und unter Beachtung
aller geeigneten Rathſchlaäge ausgeführt werden.

Wollmarkt.
Breslau, d. 5. Juni. Der Markt zeigt ſeit geſtern eine ſehr flaue

Phyfiognomie. Es find diesmal ſehr viele und darunter bedeutende Ein
käufer ausgeblieben. Es iſt noch viel Wolle unverkauft, namentlich mit
telfeine, mittel und geringere Sorten. Die Jnhaber verſtehen ſich jetzt
ſchon zu einem Nachlaß gegen voriges Jahr, um nur zu realiſiren. Mor

gen mehr. (H. Z.)Breslau, d. 5, Jnni. Das Geſchäft iſt nunmehr etwas a
geworden, die Preiſe haben ſich jedoch nicht gehoben, und wir können heut
nur die geſtern angeführten Verhältniſſe gegen vorjährige Notirungen be
ſtätigen ja die geringen, beſonders die Poſenſchen und Polniſchen Wollen
haben ſich noch mehr gedrückt und ſtehen faſt auf vorjährigen Preiſen.
Was die feinen und hochfeinen Wollen hält, iſt lediglich die bevorſtehende
Expoſition in England, die natürlich auch die Engländer veranlaßte, der
gleichen auserleſene Stämme zu kaufen und dieſe Concurrenz mußte eine
gute Wirkung hervorbringen. Das bis jetzt verkaufte Quantum beläuft

ſich auf ca. 27,000 Ctr. (Oſtſ.-3.

V



Bekanntmachungen.
Bekanntmachung.

Jn Bezug auf die im 20. Stucke des
diesjährigen Amtsblatts Seite 125 befind-
liche Bekanntmachung Königl. Regierung
zu Merſeburg vom 14. d. M., wonach
die diesjährige Erſatz Aushebung für das
ſtehende Heer im Saalkreiſe den 24.
Juni d. J. Statt haben wird,
mache ich den ſämmtlichen Ortsbehoörden
hierdurch bekannt, daß für die am gedach-
ten Tage der Königl. Departements Er-
ſatz- Commiſſion zur Entſcheidung vorzu-
ſtellende Mannſchaften ihnen beſondere
Ordres mittelſt Circulars von mir zur ſo-
fortigen Aushaändigung werden zugefertigt
werden.

Nach dieſen Ordres haben die Mann-
ſchaften bereits den 23. Juni, Nach-
mittags A Uhr in Trotha ſich
unfehlbar einzufinden und weitere Anwei-
ſung zu erwarten.

Fur die punktliche Geſtellung der Mann-
ſchaften haben die Ortsbehörden gewiſſen
haft zu ſorgen, und inſofern einer oder der
andere von denſelben wegen beſonderer
Umſtande nicht erſcheinen konnte, iſt mir
zeitig vorher, ſpäteſtens aber vor Aufruf
derſelben im Schönbrodt'ſchen Gaſthofe
zu Trotha Anzeige zu machen, mit ge
nauer Angabe der Behinderungs-Urſachen.
Erfolgt die Nichtgeſtellung Krankheitshal-
ber, ſo muß ſolches durch Atteſt eines
glaubwürdigen Arztes nachgewieſen werden.

Sollte eine oder die andere Ortsbehoörde
perſönlich vom Erſcheinen behindert werden,
ſo muß ſie dafür ſorgen, daß ihre Mann-
ſchaften durch einen zuverläſſigen Mann
der über alle Umſtande die noöthige Aus-
kunft geben kann, mir vorgeſtellt werden.

Hinſichts der Reclamationen wegen Zu-
rückſtellung mache ich die Ortsbehoörden
auf Folgendes zur genaueſten Beachtung
aufmerkſam:

Sollten bei einem mit vorzuſtellenden
Heerespflichtigen ſeit der Reviſion in ſei-
nen Familienverhältniſſen durch Abſterben
des Vaters c. ſolche Veränderungen ein
getreten ſein, die deſſen Zurückſtel-
lung zur Erhaltung der Familie
unbedingt nöthig machen, ſo iſt
der treffende Militärpflichtige anzuweiſen,
unverweilt in meinem Bureau ſeine des-
fallſigen Antrage mit Ueberreichung eines,
die vollſtändige Angabe aller obwaltenden
Umſtande enthaltenden Berichts der Orts-
behörde, zu machen, damit die vorſchrifts-
mäßige Reclamations Tabelle aufgenom-
men und zeitig die Grunde gehoörig eroör-
tert werden können. Wer dies nicht
befolgt und ſeine Reelamation
bis zum Vorſtellungstage ver
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ſchreiben, wenn keine Rückſicht
darauf genommen werden kann.

Wird die Reclamation auf Arbeitsun-
fähigkeit des Vaters oder der verwittweten
Mutter und dadurch herbeigeführte Hilf-
loſigkeit der Familie geſtützt, ſo muß der
Vater oder die Mutter vor Koöönigl. De
partements Erſatz Kommiſſion perſönlich
mit erſcheinen, inſofern aber ein ſo hoher
Krankheitsgrad vorhanden ſein ſollte, daß
das perſönliche Erſcheinen mit Lebensge-
fahr verbunden wäre, ſo muß dies durch
Atteſt des Kreisphyſikus Herrn Sanitäts
rath Dr. Müller zu Wettin nachge-
wieſen werden.

Geſchieht dies nicht, ſo wird die Recla-
mation ohne Weiteres zurückgewieſen werden.

Dies gilt übrigens auch für die Falle,
wo die Reclamationen bei der Kreis Re-
viſion bereits zur Sprache gebracht, und
entweder zurückgewieſen ſind, oder doch
ſonſt zur Entſcheidung Königl. Departe-
ments-Commiſſion gehören. Deshalb ſind
die Reclamanten nach Vorſtehendem ge-
nau anzuweiſen, und würden diejenigen
Ortsbehörden welche ſich hierbei einer
Saumſeligkeit c. ſchuldig machen ſollten,
ſich großer Verantwortlichkeit ausſetzen.

Sollte übrigens von denjeni-
gen Mannſchaften, welche bei
der Reviſion fehlten, einer oder
der andere inzwiſchen ſich einge-
funden haben, ſo iſt ſolcher mit
vorzuſtellen, zeitig vorher aber mir
Anzeige davon zu machen, damit er in
der treffenden Liſte nachgetragen werden
kann.

Da auch zu erwarten ſteht, daß diejeni-
gen, welche Krankheitshalber zur Reviſion
nicht erſcheinen konnten, nunmehr ſo weit
hergeſtellt ſein werden, daß ſie mit vorge-
ſtellt werden können, ſo ſind ſolche mit
zu geſtellen, und iſt darüber ebenfalls zeitig
vorher Anzeige zu machen.

Halle, am 27. Mai 1850.
Der Landrath des Saalkreiſes.

v. Baſſewitz.

Retourbriefe.
1) An Hrn. Landrath v. Byla in

Nordhauſen. 2) An Hrn. A. Wernicke
in Libenau. 3) An Fräulein B. Seitz
in Rehme. 4) An Hrn. Schneidermeiſter
Frenzel in Berlin. 5) An die Drechs-
ler'ſche Buchhandlung in Heilbronn. 6)
An Hrn. F. Matheſius in Halle. 75
An Hrn. Weinhändler Schneider in
Stockhaym. 8) An den Executor Giru-
liſ chard in Jnownizlaw. 9) An Hrn.
Schneidermeiſter Kühne in Berlin. 10)
An Hrn. Stud. Deuhardt in Berlin.
11) An Hrn. Stud. v. Buttler in Ber
lin. 12) An Hrn. G. Reichel in Eiſe-
nach. 13) An Hrn. Raub in Magde-
burg. 14) An den Müllergeſellen Peltz
in Zerbſt. 15) An Fräulein Lehmann
in Lützen. 16) An Hrn. C. Dix in Gera.
17) An den Chauſſeewaärter G. Stras-
burg in Hohlſtedt. 18) An den Mus-
ketier Paugas in Torgau. 19) An Hrn.
C. Meyer in Potsdam. 20) An Hrn.
Mühlenbeſitzer Otto in Moderitzſch.
21) An Hrn. G. G. Römer in Nieder-
amersdorff.

Halle, den S. Juni 1850.
Königl. Poſt-Comtoir.

Die Ausübung des Jagdrechts in der
Halle' ſchen Feldmark ſoll in mehreren
Revieren auf ſechs Jahre vom Beginn der
diesjährigen Jagdzeit bis dahin 1856 im
Wege der Licitation verpachtet werden.
Der Bietungstermin findet

Montag den 17. Juni d. J., 11 Uhr
auf dem Rathhauſe ſtatt. Nachgebote wer-
den nicht angenommen.

Halle, den 5. Juni 1850.
Der Magiſtrat.

Da mit Ende dieſes Jahres die hieſige
Buürgermeiſterſtelle erledigt wird, ſo wollen
diejenigen Herren, welche geneigt ſind, dieſe
Stelle, die mit einem Gehalte von 400
und 50 F Buüreaukoſten verbunden iſt,

zu uübernehmen, ſich baldigſt bei Unterzeich-
netem melden.

Cönnern, den 5. Juni 1850.
Die Stadtverordneten.

Michael, Vorſteher.

Beachtenswerth!
Wie und wo man für 8 Thaler Preußiſch Courant in Beſitz einer baaren

Summe von ungefähr
Z3weimalhundert tauſend Thalern

gelangen kann, darüber ertheilt das unterzeichnete CommiſſionsBüreau unent-
geldlich nähere Auskunft. Das Bureau wird auf desfallſige, bis ſpäteſtens den
15. Juli d. J. bei ihm eingehende frankirte Anfragen prompte Antwort ertheilen,
und erklärt hiermit ausdrücklich, daß, außer dem daran zu wendenden geringen Porto
von Seiten des Anfragenden, für die vom CommiſſionsBuüreau zu ertheilende nä-
here Auskunft Niemand irgend etwas zu entrichten hat.

Lübeck, Juni 1850. Commillions-Büreau,
Petri- Kirchhof Nr. 308 in Luübeck.



Weſerlachs, à Pfd. 10 Sgr.,
Hamburger Caviar
ſchöne fette Madjes Heringe

r e Carl Kramm.
Morgenhäubchen

neueſter Facon in Auswahl bei Händler.
Das Neueſte in Pelerinen,

Chemiſets, Kragen und Manſchetten in größter ger bei
än

Lager fertiger Herren-Wäſche,
als: Ober-Hemden, Chemiſets, Kragen, Manſchetten in weiß
und bunt, und Leinen und Shirting, beſtſitzend und ſauber gear-

beitet, billigſt bei Händler.

Ein unverheiratheter Gärtner wird zu
Johanni d. J. auf ein Rittergut Thürin-
gens geſucht. Näheres gr. Klausſtraße
Nr. 881.

Eine frequente Tabagie in oder bei ei
ner größern Stadt wird zu pachten ge-
ſucht. Nähere Auskunft ertheilen die Her
ren C. F. Rahnefeld Comp. in
Halle, Rathhausgaſſe Nr. 247.

.Lange, geprüfter und ſelbſt anSriches ſeidene Bandagiſt, gr. Ulrichs

ſtr. Nr. 66, empfiehlt Bandagen jeder Art.

Die 1ſte Etage des Hauſes große Ul-
richsſtraße Nr. 5, beſtehend aus 6 Stu-
ben, mehreren Kammern, Küche, Mitge-
brauch des Waſchhauſes und Kellers, mit
Gartenpromenade, ſehr geräumigem Hof,
nöthigenfalls auch Stallung für 2 Pferde,
iſt zu vermiethen und zum 1. October
d. J. zu beziehen. A. R. Korn.

Ein neuer einſpänniger Leiterwagen
ſteht zu verkaufen Leipzigerſtraße Nr. 281.

So eben erſchien Dt
te

neuen Agrar- Geſetze des preußiſchen Staates.
Vom 2. und 11. Maärz 1850.

Mit den Motiven der Regierungen und der Kammern nebſt Sachregiſter und Anmer-
kungen. Herausgegeben von Herrmann Wulſten, Königl. Regierungsrathe.

Erſte Lieferung. Preis 15 Das Ganze erſcheint in 2—-3 Lieferungen.
Vorraäthig in Halle in der

Schwetschke'schen Sort. Buchhandl. Pfeffer

Bekanntmachung. Kirſch- Verpachtung.
Die dem Domainen-Amte Neubeeſen Die Früchte der den Rentmeiſter Leps

zuſtehende Fiſcherei in der Saale, und zwar ſchen Erben gehörigen Kirſchbäume, an
von der Schiffbauerei bei Alsleben ab, den beiden Chauſſeeſtraßen innerhalb der
unterhalb bis zur Bernburg ſchen Grenze,, Weidenbacher Flur, und vom Ne
ſoll von Michaelis 1850 ab auf 6 nach braer Thore bis zur Schmoner Grenze
einander folgende Jahre öffentlich an den ſollen Donnerstag den 13. Juni
Meiſtbietenden verpachtet werden. Nachmittags 2 Uhr vor dem Rent-

Pachtluſtige wollen ſich Sonnabend den amtsgebäude zu Querfurt an den Beſt-
15. Juni 1850 Vormittags 11 Uhr auf bietenden verpachtet werden.
dem Amte Neubeeſen einfinden, woſelbſt

die Pachtbedingungen vorgeleſen und die Den 15. Juni d. J. Nachmittags 1 Uhr
Licitation ſofort bewirkt werden ſoll. ſoll die Jagd auf der Müllerdorfer und

Halle, den 28. Mai 1850. Zappend orfer Feldflur gemeinſchaftlich
Königl. Domainen-Rent-Amt. auf 6 Jahre an den Meiſtbietenden ver

Dahlſtrööm. pachtet werden. Pachtliebhaber haben ſich
an dem genannten Tage im Wirthshauſe

2 ſtarke Zughunde nebſt Wagen und zu Müllerdorf einzufinden. Die Be-
2 Schoßkellen an einen großen Wagen ſte dingungen werden im Termine bekannt ge
hen zu verkaufen Dienstag den 11. d. M. macht. Der Ortsvorſtand
im Gaſthof „„Zum blauen Hecht.“ zu Müllerdorf u. Zappendorf.

Lachmunds Kaffee- Garten.
Morgen, Montag d. 10. Juni, Eoncert.

Eine neumelkende Kuh ſteht zu verkau-
fen bei Raap in Doblitz.

Gebauerſche Buchdruckerei in Halle.

Obſt Verpachtung.
Freitag den 14. Juni Vormittags 10 Uhr

ſoll das diesjährige Obſt auf den zum Rit-
tergute Adendorf bei Gerbſtädt gehoööri-
gen Plantagen meiſtbietend verpachtet wer-
den. Die Bedingungen werden vor dem
Termine bekannt gemacht, die Hälfte der
Pachtſumme nach ertheiltem Zuſchlage ſo-

per entrichtet. M. Blanckmeiſter.

Königs-Waſch- und Badepulver.
Dieſes billige vorzügliche Waſchmittel,

welches, frei von allen ſcharfen Beſtand-
theilen, ungemein wohlthätig auf die Haut
wirkt, indem es dieſelbe bis in die inner-
ſten Poren reinigt und ſie zart und weiß
macht, empfiehlt in Schachteln mit Ge-
brauchsanw. à 3 C. Har ing.

Neue engl. Heringe, à Stück 1
bei J. F. Bunge am Markt.

Hammel- Verkauf.
Auf dem Rittergute Wegwis bei

Merſeburg ſtehen 100 Stück Hammel zum
Verkauf.

1000 bis 20,000 ſind auf Güter
auszuleihen und liegen davon 1000
ſofort bereit.

1 A. Linn, Lucke Nr. 1386.
Berichtigung.

Jn Nr. 125 des Cour. ſind circa in 100 Expl.
bei dem Namen Rothkugel die Endbuchſtaben
„„el weggefallen, welches hiermit berichtigt wird.
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